
Gesezgebung

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 1 (1798)

PDF erstellt am: 27.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



G e se z g e b u n g.
Senat 18. July.

(Fortsetzung.)
Barras: Es scheint, vor allem aus sollte man über

den Grundsatz entscheiden: ob die alten Regierungen für
ihre amtlichen Verrichtungen verantwortlich sind und vor
den Richter gezogen werden können? wann wir diese

Frage verneinend beantwvltcn, so ist a er Druk über
flüssig; ich bemerke auch noch, daß mau gestern die
Uebersetzung eines Briefes der al en Zürcher Regie-
rung b schlössen hat ; diese Uebersetzung muß man
abwarten und dann über jene Frage entscheiden. La-
siechere glaubt, fünf over sechs Abschuften könn-
ten den Druk entbehrlich machen; eine Auffoderung,
die Entschädigungsbegehren einzugeben, glaubt er,
würde nothwendig solche aufrufen, die sonst zurük-
blieben. Viele meiner Freunde, sagt er, sind als
Patrioten verfolgt worden; aber ich kenne ihren Pa-
lriotism; er ist zu rein und zu edel als daß er ih-
nen erlauben würde, von ihren Verfolgern Entschä-
digung anzunehmen. Nur das Vaterland kann sie

belohnen; diese werden, auch aufgcfodert, nie mit
Federungen einkommen; ein dankbares Lächein des
Vaterlands ist für sie die kostbarste Belohnung; dage-
gen aber würden andere von Haß und Rachsucht
geleitet, ihre Federungen stets höher stimmen; — er
verlangt daß in acht Tagen die Diskussion ohne
anders eröffnet werde. Bodmer zweifelt nicht,
daß wer ihn und seine Leiden kennt, überzeugt seyn
wird daß er Wahrheit rede; er findet, die Commis-
flou habe noch ihrer Pflicht den Beschluß untersucht
und er bleibt bei dem Schluß der Commission. Er
sey freilich selbst ein Geschädigter, aber es schäme
ihn ordentlich für Zürich noch immer so viel von
Oligarchen hören zu müssen. — Fornerod will sich
dem Druk zwar nicht widersetzen aber er hält ihn für
unnütz. Der Senat kann sich leicht überzeugen daß
der Beschluß inkvilstitutionell, allen Grundsätzen zu
widerlaufend, ungerecht und unmenschlich ist. Kubli
wünscht, daß man nur bald entscheide, ob man ad-
sprechen oder vertilgen wolle. Crauer spricht ge-
gen Barras, der zuerst über einen Grundsatz wolle
absprechen lassen, und verlangt Druk. M e y e > von
Arbon ebenfalls. Pfyffer stimmt auch für den
Druk des Berichtes; aber er glaubt derselbe sey un-
vollständig und müsse erst umgearbeitet werden, weil
er im Namen der Commission redt, wahrend, davon
sehr abweichende Meinungen in der Commission wa-
ren; in einer Commission könne keine Majorität oder
Minorität gelten; es müsse vielmehr die Meinung je-
der Minorität eben so gut als die der Majorität in
einem Gutachten dargestellt werden, damit die Vcr-
sammlung die Resultate aller Meinungen der Com-
m ssion kennen lerne. Bodmer wundert sich, (der>
Präsident bemerkt ihm, daß die Reihe zu sprechen
inchl an ihm ist — er besteht aber darauf sprechen zu
wollen, da ihm der Präsident nicht gut stehen werde,

daß was er ,'tzt sagen wolle, ihm mich späther im
Gedächtniß bleibe — er wundert sich, was für
Künsteleien^ man da vorschlage; uichr abgeändert,
sondern wörtlich, wie er da ist, will er den Be-
ichluß gedrukt wissen. Bay sagt, wenn es um Ent5
schcidmig über de» Beschluß selbst zu thun wäre,
so würde er zur Verwerffung anrathcn, nach dem
einmüthigeu Gutachten der Commission;
denn die Majorität derselben wollie zwar annehmen,
aber nur unter dem Beding einer vom Direktorium
auszufertigenden Proklamation — die nicht vorhanden
ist und nicht vom Senat abhängt; die Minorität
hingegen wollte verwerffen. — Nun aber stimme .»
für den Druk; es lohne sich wohl der Mühe, bei er-

»ein Beschlusse von dem die Ruhe und das Schiksal

von hundert Familien, das Urtheil Europa's über

den Geist der Gesetzgebung und vielleicht der Nation
selbst, abhängen können; auch geben uns die Vcr<

jammlungen Frankreichs das Bespiel, die alle wich«

tigcn Rappone, vor Eröffnung der Berathung im-

mer druken liessen. Bei dreier Gelegenheit will er

sich noch ein Paar vertraute Worte an die verfolgte»

Patrioten erlauben. Bodmer, Stapfcr, Nu«

zet, Augsburger u.a. haben unstreitig Anspcü-

che auf die allgemeine Achtung der Nation; und

er zweifelt nicht, ihre Federungen sind gerecht - aber

was sollte ihnen vorzüglicher seyn; Gold ober dek

Dank der Nation? — Um die Verehrung aller Wen
ì und die Bürgcrkcone zu erhalten, dürften sienur à
Wort sagen: „Wir haben gelitten, für die Zrchttt

îH.lvctiens; unser Zweck ist erreicht Alle HerM
würden ihnen huldigen, alle Federn ihr Lob vertun«

be»;-- die verfolgten Patrioten m den gesctzgeben«

den Räthen, sollten den übrigen dieses ruhniwurdjgî
Beispiel gebe». — Die Berathung wird geschoste»;

und der Druk des Beschlusses und Gutachtens, w

wie die Verschiebung der Weilern Diskussion aus acht

Tage, beschlossen.
Crauer will nun, die Commission soll erst oeu

Bericht noch einmal überlegen, ehe er gedrukt wkroe-

Zäslin findet, er könne nur so wie er ist, gcdru.

werden, und Crauer nimmt seine Meinung Mut-
Alten hofer will auch Fornerods Gulaw

ten druke» lassen. Pfyffer und B a Y àialls,
doch abgekürzt. Lafiechere widersetzt sich-

ret findet, eS sey überall noch zu bestimmen,
die Meinungen der Minorität in de» ^mmch>i>n
bericht gehören; wenn man F orne rods Rede o

ken lassen wollte, so müßre es als Meinung
Minorität der Commission geschehen; denn, »o ^e-
nungen einzelner Mitglieder von der Versammln»
-ollen und dürfen gcdrnkl werden, dar über M mw
keine Versügung getroffen ; er glaube, es wmee y ^
länglich seyn, wenn Fornerobs Rede ^ ^
Büreau liegen bliebe, es wäre dann daß ber ^
sasser selbst sie druken lassen wollte. Es wuo

schlössen sie soll auf dein Büreau liegen bleiben.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitglieder« der gesezgebenden Räthe der helvetische» Republik.

Zwei und neunzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Dienstags den 7. August -798.

Gefezgebung.
Grosser Rath. 19. July.

Her zog empfiehlt B, C. Meyer von Basel zum
deutschen Sekretär. Z 1 m mer m a nn will Ausschrei-
bung dieser Stell«/ damit bekannt werde/ daß sie
ledig sey und wir aus allen Bewerbern den Fähigsten
wählen können. Akermann will Me y ern zur
Peobe annehmen. Huber begehrt, daß sogleich ge-
wah t werde, weil unser Protokoll nicht zur Probe
geführt werden soll. Gysendörfer stimmt fur
s imm ermann, weil Meyer kein Helvetier ist,
«nd wir hoffentlich genug Mitbürger haben die diese
Stelle bedienen können. Escher fodert, daß wie
Anfangs bei Besetzung des Bureau, eine Commission,
um einen Vorschlag zu machen, niedergesezt werde.
R, u h » Will neben derCommission noch Proben über
die Fähigkeit der sich meldenden Subjekte haben.Carrard glaubt, kein Fremder könne zu diesem
Plaz.komiilên weil dieselben laut §. 2z. der Konstitu-tion nur Sekretärs der öffentlichen Beamten werden

' m m e r m m a n n s, K u h n 6 und C ar-rards Meinungen werden angenommen und in die
Commission geordnet: Kühn, Carrard, Hüssi,Meyer, Zimmermann,

Das Direktorium theilt einen Entwurf über die
Waffe mit. Auf H u b e r s Antrag wird eine Commis-sion niedergesezt-, in die Huder, Hecht und Car-Mintran ernannt werden.

Direktorium macht auf die Wichtigkeit der
miW /"fmerrsam, und verlangt Vollmacht die

»
anordnen m dürfen. Kühn billigt die-

!o?iuìs -rff v-n
die Beschluss« des Dirck-

uot ì bäthen »iitgethe.lt werden, ehe ste^ will, daß das Direktors
r

^arschlagc mache, damit diese dann durch
crr-i.^ r ì /"-?>,^î.^^etzen gemacht werden können.
bier.'.k-^1° v.

weil uns das Dircktormmhie über nur Vorschlage geben darf, die wir e.st sorg-
rot,?. "su.ben und dann selbst Gesetze machen

^ keineswegs abrr das Direktorium b.vollmäch
r'Zen können, das zu thun was uns selbst obliegt.

H über wundert sich über Eschers Einwendungen,
da doch das Re ultat desselben mit Kühn s Antrag
gleich sey. Zimmermann stimmt Eschern bei,
weil durch diewn regelmassigen Gaug die Sache keis

neswcgs verzögert wird. Eschers Antrag wird an»
genommen.

Das Direktorium fodert zu Unterstützung de» Ver,
waltungskammern hunderttausend Schweizerfranken,
die ihm gestattet werden.

Bütler verlangt auf einen Brief der Gemeinde
Chain hin, daß die Commi sion über Besetzung der
Pfarreien morgen Bericht erstatte. Auf H u b e r s An»

trag geht man zur Tagesordnung, weil diese Bitt»
schrift gleich andern behandelt werden soll. Weber
schlagt im Namen einer Commission neuerdings vor,
dem B. Dav. Sprung li in Zofingen jährlich 200
Kronen Leibrenten zu bezahlen, die er schon von der
alten Regierung bezogen hatte, indem er sich als gu»
ter Bürger auch seit der Revolution betragen, und
derselben nichts in Wege gelegt hat. DerAntrag wird
angenommen.

Die Versammlung halt geschloßne Sitzung.
Mit absolutem Stimmenmchr wird nach Wiederer-

öffnunq der Sitzung B Koch zum Präsidenten erwählt.
Auf Euters Antrag wird bestimmt, daß in

Zukunft ähnliche Wahlen in den Nachmiltagssitzungcn
vorgenommen werden sollen.

Das Loos entscheidet, daß B. Secretan vom
Bureau abtretteu soll; durch das absolute Stimmen»
mehr wird B. D c lray zum Sekretär erwählt.

Senat 19. July.
küthi v. Sol. schläat im Namen einer Com»

mission verschiedene Subjekte zur Weibclst^lle des

Senats vor, aus denen durch geheimes Stimmen»
mehr Andreas Kiefer, Màlstechcr v. Arau ge»

wählt wird.
Der Beschluß, welcher den 2ten Abschnitt des

Realem,»ts beider Räthe enthalt, und von den Zu»

Hörern handelt, wird verleben. Man verlangt ihn
für dringend zu erklären. Aäslin wld-rsezt sich,
indem man den ersten Abschnitt zweimal verlesen habe.



Muret glaubt, dies hindere nicht, den gegenwär-
eigen, der durchaus klar uns einfach sey, sogleich
anzunehmen. Er wird für dringend erklärt und ange,
nommen.

Der Beschluß, der den zten Abschnitt, welcher
vom Präsidenten handelt, enthält, wird einer aus
den B- Lüthi v. Svl., Berthollet, Meyer
v. Arbon, Zaslin und Julier bestehenden Com,
mission übergeben.

Die Botyschaft des Vollziehungsdirektoriums an
den grossen Rath, welche demselben 4 Bittschrift^
von Gemeinden im Kanton Bern, die erklären, daß
sie ihre Zehcnden dieses Jahr stellen wollen, mittheilt,
und den Rath auffoderr, den Gegenstand in Berathung
zu nehmen — und der Beschluß des Gr. Rathes,
der hierüber zur Tagesordnung geht, bis der Senat
über den, die Feudalrechte betreffenden Beschluß wird
abgesprochen haben, werden verlesen.

Usteri: Ich habe immer jenen Tag für einen
Tag des Unglüks und der Trauer angesehen, an will-
chem der Senat den Beschluß über den dies jäh-
rigen Zehendeu angenommen hat; ich glaube dies
nm so eher sagen zu dürfen, da kein unbedeutender
Theil dieser Versammlung gleicher Meinung mit mir
seyn möchte, indem der Beschluß nur mit dein Ueber-

schuß von ein paar Stimmen angenommen ward;
ich bin in meinem Urlheil durch die mancherlei Vor-
stellungsschriften über das Zchendgeschäft, die wir
von allen Seiten erhalten haben, insbesondere aber
auch durch die so eben verlesenen, bestätigt worden;
jenes Dekret hat nichts Gutes, aber viel Unheil ge-

stiftet; es hat nirgends Beruhigung gewährt, aber
wohl die Ungewißheit, die Unruhe und die Spannung
der Gemüther — was unter den gegenwärtigen Um-
ständen so gefährlich ist, unterhalten und befördert.
Ich kann mill, auch über das gegenwärtige Benehmen
des grossen Rathes nicht anders als sehr wundern:
das Direktorium theilt ihm Vorstellungsschreibcn ver-
schiedener Gemeinden mit, die erklären, daß sie ent-
schloffen sind, den diesjährigen Zehenden zu stellen

und sodert ihn auf, diesen Gegenstand in reife Bera-
thung zu nehmen; — sein von uns sanktionirtes De-
kret über den diesjährigenZchenden, hob denselben kci-

neswegs auf, sondern ließ die Zehcndpflichtigcn ihn
einsammeln und die weitere Bestimmung des Gesetzes

erwarten; -- was wäre also natürlicher gewesen, als
daß der grosse Rath darüber cingetrctten wäre : ob

und wie der diesjährige Zehcnden nun wirklich soll
geliefert werden — statt dessen geht er zur Tagesord-
nung über, bis wir über den grossen, die Fevdalab-
gaben betreffenden Beschluß entschieden haben wer-
den und theilt uns diesen seinen Entschluß mit; eö

fragt sich nun, was hat der Senat zu thun? Ich kann
nicht bergen, daß ich sehr gerne anralhcn würde,
wir sollten auf der Stelle den grossen Beschluß über
Zeodalabgaben, der uns so eben gedrukt ausgetheilt

ward, in Beratung nehmen und ihn als ungerecht
und in jeder Nüificht unannehmlich verwerfen: IN
jeder guten Versassung/bei jedem Volke, wo Hansel,
Industrie und Wohlstand blühen sollen, muß jedes
Eigenthum heilig und gesichert seyn; unsere Kvnsii-
rution verheißt Sicherheit des Eigenthums in ihren
ersten Artikeln, und der Beschlüß verlezt dasselbe in
mehr als einer Rüksicht. Allein da ich nicht voraus-
setzen darf, daß meine Ueberzeugung in dieser Sache
allgemein sey, da ich glaube, daß es auch in diesem

Geschäft, dein Senate ziemt mir aller Ueber/egung
und Sorgfalt zu Werke zugehen, so schlageich vor,
daß heute sogl ich eine Commission ernennt und der«

selben der grosse Beschluß über Feodalabgaben mit
dem Auftrage übergeben werde, ihr Gutachten sobald

möglich vorzulegen.
Muret: Es fragt sich gegenwärtig nur, was

über die vorliegende Resolution zu thun sey; sie ist

offenbar eine Mittheilung der Bothschaft des D>cek<

roriums und des Beschlusses des grossen Rathes über

dieselbe. Ich wundere mich sehr daß Usicri diese

Gelegenheit ergriffen hat, um uns zu sagen, wirsollen
den Tag, an welchem das Gesez über den diesjahri-

gen Zehenden gegeben ward, für einen Tag der Trauer
ansehen und das Gesez habe nur Unhell gestiftet; ich

bin vom Gegentheile überzeugt. Mit dem Tage der

Annahme der Konstitntion war auch der Zchcnde auf-

geHoden, so daß ich nicht sehe, wie man ihn dies

Jahr noch hätte fortdauern lassen können; und was

den Erfolg des Gesetzes betrifft, sollte wirklich die

ganze Republik darum in Trauer seyn, weil die Z»

hendpflichligen ihre Zehenden einsammeln konnten.

Im Kancon Leman haben alle Gemeinden, die Gestst

geder kür dieses Gesez gesegnet; — dies mag zur

Antwort auf die vor mir geschehene Aeusserung ge>

nügen. In Rüksicht auf das was der Senat izltsun
soll, vereinige ich mich mit Usteri und verlange, dag

noch in dieser Sitzung durch geheimes Summenineyr
eine Commission von 7 Mitgliedern zu Uftersuchung
des Beschlusses über die Feodalabgabcn crnanm

werde. Müngcr glaubt, über die Petitionen vcr

schiednerBernergemeinden, Aufschluß geben zu ronui.i,
schon in die provisorische Regierung nach Bern, >>

reu jene Gemeinden das Unglück gehabt,
präftnrauten zu ernennen, der sie verleitete.
zum Krieg gegen Frankreich Petitionen einzugeben,

von den Franzosen wurden sie hernach ganz
plündert; — sie sind nun beinahe in Veftweli. v

und lassen sich wieder blindlings von SchaM
Pfarrern u. s. w. leiten ; weit die grössere '

übrigen Gemeinden ist dagegen über das Deirer 1 -

froh, erwartet mit Ehrerbietung die wettern
schlüsse und ist zu jeden gleichen Abgaben 6""^
die Pfarrer freilich, unter denen solche waren, ^
8cx>o Gulden Zehendeinkünfte halten,
zufrieden. Er stimmt der Commission bei. ü'"



rod findet, daß Usteri sowohl als Muret die Sache
aus einem ganz falschen Gesichtspunkte ansehen in-
dem sie glauben d«c Resolution des grossen Rathes
sey eine blosse Mittheilung; nein, sie ist ein wah-
rer Beschluß. Das Direktorium kann nach der Kom
siitution jeden Rath aussodern, einen Gegenstand in
Berathung zu nehmen; der grosse Rath ware zwei-
felsohne darüber eingetretten; allein er wünscht unsere
Meinung zu wissen; also räth der B. Fornerod, soll
der Senat die Resolution des grossen Lathes verwer-
sen und diese Verwerfung dadurch möu'viren, daß
er mit Erstaunen gesehen habe, wie der grosse Rath
über eine Bothschaft von der ersten Wichtigkeit, zur
Tagesordnung übergegangen sey. -» Uebngcns, sagt
Fornerod, habe ich Euch längst meine Meinung über
die Fehenden gesagt ; indem wir das Dekret über den
diesjährigen Zehenden annahmen, haben wir ein con-
stitmionswidnges ungerechtes Gesetz, das alle Arten
von Uebeln nach sich zog, angenommen. Die ganze
Nation ist dawider; im Kanton Lcman ssst Alles nur
eine Stimme dagegen; das Volk will allenthalben
den diesjährigen Zehenden stellen. — Er wird unter,
krochen; Berthollet besonders erhebt sich gegen
diese durchaus in Rüksicht auf den Kanton Leman un
wahren Behauptungen. Z à s li ik kann in der Rcso
lution weiter nichts als eine Communication sehen;
er glaubt nicht, daß das Dekret vom Ztcn Juni ein
ft> unglükliches Dekret war; es war eine natürliche
Folge desjenigen vom z> May über den Heuzehendcn;
durch beide ist weiter nichts als die Einsammlung
gestattet worden. Verhehlen kann man sich freilich
nicht, daß vielleicht izt der grosse Rath ganz anders
als vor einigen Wochen in der Sache verfahren würde.
Er stimmt der vorgefchlagncn Commission bei, die
in einer, doch nicht allzukurzen Zeit berichten soll.
Gen hard sagt, der grosse Rath wünsche »un selbst,
seme Aeiolutivtî über die Aeudalabgaben wäre noch
nicht in den Händen des Senats, und er hoffe, sie
werde von uns verworfen werden; deßuahen schlägt
er vor, die Discussion sogleich zu eröffnen, um zu ft-
yen, ob man jene nicht ohne weiters verwerfen könne ;fände dteß dann Schwierigkeiten, so kann man sie

5" eine Commission weisen. Lüthi v. Sol. fin,
l â

^ ^>aß die Resolution eine blosse Mitthu-naîkann nicht umhin, die Gercchtigkcitslicbe
" Constitutionalitat Fornerod's

.zanken zu weisen; jener sollte die von ihm
»- n / > ^ Screchtigkeit auch dem Senate wieder-
fahren lassen, und die Constitutionalitat Fornerod's

wisten sollen, daß von gegebnen Gesetzen nicht
^ mit Achtung darf gesprochen werden. DieCoitun on hebt die Feudalabqaben auf, nämlich

gegen Ersaz; diesen Ersaz hätte der grosse Rath be-
siimmen sollen; statt dessen sendet er das Einsamm-
tungs^ekeet; der Senat mußte dasselbe bekräftigen,
«nd erwarten, das Geftj werde billigen Ersaz bestiin

>men;^ nachher kömmt eine Resolution, die für den
-diesjährigen Zehenden ein halbes vom Hundert »u
j zahlen bestimmt; durch diese von uns noch nicht
angenommene Resolution, hat der grosse Räch über
die gegenwärtige Einladung des Direktoriums schon
gesprochen; er konnte also weiter nichts thun, alt
uns die Bothschaft mittheilen; er stimmt der vorge«
schlagnen Commission, die in acht oder zehn Tagen
berichten soll, bei. Reding begreift nicht, wie man
sich so lange aufhalten kann; man soll ins Mehr ftz«
zeu, ob man die Resolution als eine blosse Mitthei»
lung oder als einen Beschluß ansehe; im erstem Fall
fty alle weitere Discussion unnöthig, und cr stimmt
der vorgefchlagncn Commission bei. Bundt verlangt,
daß aus jedem Canton ein Mitglied in die Commis»
sion gewählt werde. — Die Discussion wird ge»
schlössen, und die Ernennung einer Commission gut
geheißen. Meyer v. Arbon, Münger, Bod»
mer u. a. unterstützen den Vorschlag, daß aus jedem
Canton ein Mitglied gewählt werde. Auch dieß wird
angenommen, und durch geheimes Ctimmenmchr div
Commission auf folgende Weise deftzt:

Canton Solothurn, Lüthi.
Basel, Zäslin.

» Argau, Meyer.
< Bern, Bay.

Zürich, Usteri.
» Waldstättcn, Rcdinz. '
» Leman, Muret.
» Freyburg, Devevey.
» Linkh, Kubli.
-- Sentis, Falk.
» Luzern, Genhard.
> Oberland, Schneider.
- Schafhauftn, Ziegler.
- Turgau, Meyer.
» Baden, Atrenhofer.
- Wallis, Duc.

Der Präsident und die Secretairs werden für 14
Tage bestätigt.

Grosser Rath, 20. July.
Das Vollzichungsdirektorium ladet die Geftzge?

bung ein, einen Gesetzesvorschlag, über den Mls»
brauch der Preßfeciheit, den es übersendet, zum G esez
zu machen. Zimmermann fodcrt daß dieser Ge»
fttzescntwurf der Commission über Preßfreiheit zug«
sendet werde. Angenommen.

Nuzet hat Briefe erhalten, die ihm neue Beweise
sind daß das Volk Aufklärung nöthig hat, er fodert
daher daß das officielle Tagblatt auf Staatskosten
allen Gemeinden Helveticas zugesandt werde: er Host,
die Zeitungsschreiber unsrer Versammlung werden sich

dieser Maaßregel nicht widersetzen, da die Verläum«
düngen der Aristokraten und Pfaffen, unter denen je»
doch auch ehrliche Leute sind, die er ausnehme, durch«



aus Aufklarung über den Gang unsrer Geschäfte noth?
wendig machen. Escher stinynt der Nothwendigkeit
der Aufklärung drei Volkes von Herzen bei, und glaubt
dieselbe für die Ruhe Helvctiens unentbehrlich; allem
unser Tagblatt wird wenig dazu beitragen, durch seine
blosse Mittheilung unsrer troknen Beschlüsse und Both
schaften: daher fodert er, daß das Vollziehungödirek
torium eingeladen werde, eine Volkszeicung zu vcran
stalten, welche besonders eine natürliche und einfache
Erklärung unsrer Gesetze und seiner Beschlüsse enkhal-
ten, und die Gründe angeben soll, welche dieselben er?

fvdcrlich machen: denn wenn man das Volk aufklä?
ren wolle, so müsse man auch für dasselbe besonders
schreiben. H a rtm a nn folgt Esche rn, schlagt aber
zur Vorberathung eine Commission vor. Carrard
folgt Hartmann. Zim mermann folgt ebenfalls,
glaubt aber es sey noch eine 2te Commission noth-
wendig, die die Mittel untersuche, um die Bekannt-
machung der Gesetze zu sichern, indem er weiß daß
Cantone sind, welche nicht immer unsre Gesetze erhal?
ten. Kühn glaubt auch, das vorgeschlagne Volks?
blakt sey das einzige Mittel für die Aufklärung des
Volks, und stimmt daher ausschliesscnd hierüber
Eschern bei. Den Vorschlag wegen Bekanntmachung
der Gesetze, will er der hierüber niedergeseztcn Com?
Mission zuweisen. Nuzet stimmt ganz Eschern bei,
weil ihm gleich ist. ob Matcheus oder Lucas das
Evangelium predige, wenn es nur gepredigt wird:
denn hätte das Volk schon die nöthige Aufklärung
erhalten, so würden unsre Feinde eine Nase bekommen
haben, indem das Volk gewußt hätte, daß es von
denselben betrogen wird. Zimmermann glaubt,
die Commission sey nothwendig, für die Vorberathung
der Art, wie dieses Volkeblatt verbreitet werden soll,
indem wir uns ja auch durch eine Commission mit der
Einrichtung des Kalenders beschäftigen. Eschers An
trag wird angenommen, und die Untersuchung über
die Promulgation der Gesetze der darüber niedergesez-
ten Commission zugewiesen.

B. Hasler v. Arau wird zur Probe als Se?
«retair angenommen.

Zim mer mann theilt ein Gutachten von einer
Commission, üb:r die Untersuchung der dem Sij der
Regierung nöthigen Gebäude, und der Vergleichung
derselben mit den Gebäuden der Stadt Arau mit;
die Commission hat nicht hinlängliche Angaben erhal?
ten können, in Rüksicht der ihr aufgetragnen Haupt?
frage, theilt aber doch ein vergleichendes Verzeichniß
darüber mit. In Rüksicht aber der lezlhin zur Sprache
gekomninen Frage über die Abänderung des Haupt?
orteS, schlägt sie vor: die Verwaltungskammern von
Zürich, Basel, Luzer», Bern, Solothurn
«nd Frey bürg einzuladen, genaue Verzeichnisse der

vorhandenen Gebäude und Wohnungen in diesen
Städten, b.nnen rg Tagen ei.ijusenden. Nach einer
beigefügten Note verspricht die Municipalität von Arau,
binnen einem Zahre dir nöthigen Gebäude zu liefern.
Fischer dcgehit, daß, da die nöthigen Gebäude nur
mit ungeheuren Kosien verschalt werden können, man
sogleich durch geheimes Srimmenmchr entscheide, ot
man ui Arau bleiben wolle oder nicht. Hüssi begehrt
sogleich abzustimmen, ob man annehmen wolle oder
nicht. Kühn wldersezt sich diesem schleunigen Mim?
inen, weil die Mitglieder ihre Meinungen erst -mssern
zollen. Erlacher und Zi mm er mann untttsiützcir
Hussi wegen der Zciccriparung. Weber untersrüzt

Kühn. Hartmann stimmt fur Hüssi, weil durch
das vorgeschlagne Aufschieben die beiden italiänischen
Cantone noch vor der Entscheidung zu uns stossen

können. Zimmermann beharret, weil dieses Gut?
achten nur eine Vorfrage enthalte. Hüssi beharret
aus gleichem Grund, weil erst nach dieser Enlschei?

dung die Berathung statt haben könne. Kuh» be?

harret, weil eben dieser Aufschub zuerst berathen wer?

den müsse. Rellsiab folgt Kuhu. Boucgvis
vertheidigt Hüssi, und das Gutachten, well ohne

Aufschub keine Untcriuchung statt haben könne, und

wir nicht wie Kinder über einen solchen Gegcnstan»
absprechen sollen. Würsch spricht wider den Grund
des Abwartens der italiänischen Cantone, weil man

diesen Grund bei andern Gegenstauden als conMm

tionswidrig verwarf; er unterstüzr Kühn. Guter
stimmt für Hüssi, weil er volles Zutrauen in me
Commission hat, die aus Mitgliedern aller Canwnen
besteht (man will ihn zur Ordnung w isen, — Ich bin

gleich wieder in der Ordnung, ruft er Uebrigens ver?

lhêldigt er das Gutachten. (Man ruft, er trete über

die Frage ein) — er antwortet: Ich achte zu sehr d>«

Zeitersparung, um überflüssig zu sprechen, denn nuire

Republik hat nur ein halbes Leben, weil sie durch

zwei Sprachen leben muß. Weber beharret neu?

erdings, und bittet um Zeitersparung (Man ruft zur

Ordnung). Hüssi s Antrag wird durch Stimme»?
mehr angenommen, eben so anch das Gutachten. C w

stor begehrt, daß die Commission untersuche, ob man

im Fall des Wegziehens, der Stadt Arau LntsM
digung schuldig sey oder nicht. Escher fsdcrt
gesordnung, weil hier kem Vertrag vorhanden ftm

und also auch von Custors Antrag die Rede »M
seyn könne. Zim mer mann fodert ebenfalls ^
gesordnung, weil dieses eine Frage über einen new

nicht genommenen Beschluß sey. Die Tagesordnung
wird angenommen.

(Die Fortsetznng im 9z Stük.)
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(Fortsetzn« g.

^
Kühn fodert, daß das Direktorium und die

Rathe eingeladen werden, ein Verzcichniß ihrer nös
thigcn Gebäude und Wohnungen einzugeben, und
daß die Commission über diesen Gegenstand fortar-
beite. Zimmermann fodert Tagesordnung, weil
dieses größtenthcils geschehen sey, und durch die
Gesetzgebung noch nicht bestimmt ist, wer inNationah
G baudcn wohnen soll oder nicht. Kühn beharret,
weil wir uns dann aus diesen Federungen belehren
können, ob sie überspannt seyen oder nicht. Herzog
beklagt sich, daß er des Wort nicht erhalten könne.
Devevey folgt Kühn und begehrt, daß das crhal-
tenc Vcrzeichmß der vorhandenen Gebäude dem Di-rektonum mitg. theilt werde. Platt mann folgt

^ Z immer mann beharret auf der 5agesord
nmig. ^uzcr fodert Tagesordnung, weil la diese
^eitverlicrung auf 14 Tage verschoben worden ist. —Man geht zur Tagesordnung.

Carrard fodert, daß diese Kommission noch
beisammen bleibe, um einige verwandte Geschäfte zubesorgen. Kühn folgt, weil diese Kommission nurAuf,a)ub vorgeschlagen habe und so sehr unser Zu?traue» besitze, daß man keinem Mitglied der Vcr
sanimlung erlaubte gegen ihr Gutachten zu sprechen.
wè.?g/à /àtt Auflösung der Kommission,
ìn áâa. e

^' tâcgtcn Zugegeben habe, und er nicht
lun?-n

m
wottc das Zutrauen der Versammlang zu m ßb^au6,cn. Akermann und Weber folsS" Antrag angenom.nm wird/

aen ^eaen àn e"e '"^cht Einwendun-
,'ed" Nà ^V'schlußwelchem zufolge

soll, weil !u n/', i','e. ^^chcn übersendet werden

w il-n unb/sâ^, » ^ Hetzer, die dann doch zu?

aeaen n, o,» w',î anstellen müßte, da him
dieG.fààâTn 5"'^ Mitglieder sind, welche
bcrsckuna?n ki. ^ übersetzen; und weil die Ue>

tärs ausae^n ' ber Garantie des Gcncralsecrc
werden uimiogl ch po„ untersuchtwerden können. Cartier will diesen Gegenstand

durch eine Kommission untersuchen lassen. Nuzet
fodert Tagesordnung. Secret an glaubt das Dû
rektoriuin sey in gänzlicher Unmöglichkeit unsrem früs
Hern Beschluß genug zu thnn; er unterstützt Cartier.
De tray und Carrard folgen Secretan. Ans
verwert h fodert Beibehaltung des Gesetzes in Rucks
ficht der Bottscha'flen und officielle» Berichte, und
will keine Bittschriften annehmen als solche, die in
beiden Sprachen geschrieben sind: (man murrt).
Kühn sagt, wir haben uns übereilt, das Gesetz ist
unmöglich auszuführen: über Anderwerths Ans

trag fodert er Tagesordnung. Sch lumps will das
Geletz nur in Rücksicht der'Bottschaflen beibehalten,
und hat nie keine andere Meinung gehabt. Sec res
tan beharret und widerlegt Schlump f. Gille ter
will das Décret in Rücksicht der Botschaften und
officielle» Berichte beibehalten. Der Gegenstand wird
ill eine Kommission gewiesen, und m dieselbe gewählt:
Secretan, Bourgois, Anderwcrth, Surer
und Thorin.

Der Präsident legt einen Brief vom Bürger Res
präsentant à der vor, welchem zufolge er seinen

Absihicd begehrt. Secretan fodert Tagesordnung,
weil wir schon einmal das neinliche, bei einer ähnlis
chsn Bitte, gethan haben. Herzog sagt, Hub er
nehme wirklich seinen Abschied, also soll man zur Ta«

î gcsordnung gehen, weil man ihn zum Bleiben nicht
zwingen könne. Anderwerih will Vertagung, weil
ihm verschiedene Ausdrücke des'Bàss bedenklich vor-
kommen und er Host Hub er werde seinen Entschluß
ändern. Carrard sogt, wer eine Stelle vom Volk
selbst erhalten hat, ist sich selbst dem Vaterland und«
dingt schuldig und darf nicht von seinem Posten weis
ehe»: er will daher ganz einfach zur Tagcsoidnung
gehen und den Brief als nicht erschienen ansehen:
wir «ollen uns selbst treu seyn und setzt handeln wir wie
wir gegen P auli Handelken. Wyoer ist Carrards
Meinung. Zimmermann sagt, schon sind mehrere
von uns Mitgliedern durch Uebernahme änderet Stellen
abgetrettcn: er glaubt es sey nicht möglich die
Lolksstellvertretter unbedingt an ihrer Stelle
zu behalten, und fodört daher eine Ks.mmisslon, die
diesen Gegenstand in Berathung ziehe, und w.L àû



Htns über H über s Brief zur Tagesordnung gehen.
Secretan ist getheilt zwischen dem Kummer über
den Verlust der uns bedrohet, und der wichtigen
Frage, die wir in der allgemeinen Rücksicht zu be

handle» haben: das Volk ist der einzige Souverain
und was dieser thut ist unabänderliches Gesetz: vor
diesem ist keine Freiheit mehr; vor seinem Willen fol'
len alle häuslichen Rücksichten verschwinden, wir ha
den nun keine Weiber, keine Kinder mehr in Bedacht
zu nehmen, und der Volksstellvertrctter soll unbedingt
an seinein Posten bleiben, folglich sollen wir
zur Tagesordnung übergehen. Carrard will,
daß die Gegenstände nicht verwechselt werden;
daß man erst über die Tagesordnung abstimme und
nachher die allgemeine Frage derjenigen Kommission
zusende, welche schon mit diesem Gegenstand beschaf-

tigt ist. Nuzet fodert Tagesordnung, damit wir
nicht Zeit verlieren. Escher fodert dringendst das
Wort um Secretan zu widerlegen, es wird aber
sogleich erkennt über Nuzet s Antrag abzustimmen,
und derselbe angenommen. Zimmer mann fodert,
daß nur über den gegenwärtigen Fall abgesprochen
werde. Man geht im Allgemeinen zur Tagesordnung
über.

D>« Redaction über den Beschluß des Volksblatts
wird vorgelesen. Kühn fodert, daß diese Volkszei,
rung nicht unter dem Titel officielles Tagblatt erscheine,
weil sie auch keines ist. Bourgois hingegen will
ihr diesen Titel geben, weil sie dadurch mehr Credit
erhalte. Escher folgt Kühn, weil die in der Volks-
zcitung enthaltenen Erklärungen unpartheiischer schei-

neu, und man keiner Sache einen unrichtigen Namen
geben soll. Billet er unterstützt BourgoiS; Nu-
zet ebenfalls, damit diese Zeitung von den übrigen
verführerischen Zeitungen unterschieden sey; doch will
er'nur anzeigen, daß sie aus Auftrag und unter der

Authorrtät der obersten Gewalten heraus-
komme. Escher fodert das Wort, kann es aber
wieder nicht erhalten und Nuzets Meinung wird an-
genommen. Bill et er fodert, daß diese Zeitung ge-
stempelt werde, damit das Volk sie von andern gifti-
gen Zeitungen unterscheiden könne. Escher zweifelt
daß je ein anderer Zeitungsschreiber als das Direk-
torium, Lust bekommen werde, seine Zeitung gratis
auszutheilen, folglich glaubt er diese Zeitung seye ge-
nug bezeichnet und fodert also Tagesordnung. Bib
let ers Antrag wird aber angenommen. Escher so-

dert Bestimmung des Stempels und begehrt, daß
die auf dem Titel sich findende Anzeige, daß die Zei
tung unter Regierungsauthorität heraus-
komme, als Beglaubigungsstempel angesehen werde:
dieser Antrag wird verworfen. Escher begehrt, daß
der im Sicael der Republik enthaltne liebe Wil-
Helm Teil auf diese Zeitung als Stempel gesetzt
werde. Auf Carrards Antrag aber soll die Beftim-
münz j>es Stempels dem Direktorium überlassen werden.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Die Vicare in Orbe stellen der Gesetzgebung

vor, daß sie nur zoo Franken Besoldung haben, und
da fie bei diesem Einkommen nicht bestehen können,
so bitten st- um Verbesserung ihres Zustandes. Cue-
rard bestätigt den Gegenstand dieser Bitte, glaubt
aber derselbe müsse vertaget werden, bis man über
die Geistlichkeit im Ganzen urtheile. Angenommen.

Huber tritt wieder in die Versammlungi eS

wird geklatscht!
Von Ölten wird angefragt ob die Hintersasse»

als wirkliche Gemcindsgenosscn betrachtet werdeu soi,
len. Kühn sagt, laut der Konstitution kann fit«
Helvetier wohnen wo er will; aber das Eigenthum
soll jedermann gesichert seyn, folglich auch den bishe-

rigcn Gememdsgüter Eigenthümern: er fodert als»

auf diese Erklärung hin Tagesordnung Cartier
will Verweisung an die Gemeinderechts Commission:
dieser Antrag wird angenommen.

Ueber eine Bittschrift von Ossiciereu in spanische«

Diensten, welche Beibehaltung dieses Dienstes ver-

langen, geht man zur Tagesordnung, weil über die-

sen Gegenstand schon ein Schluß genommen ist.

Einige Gemeinden des Kantons Freiburg klage«,

daß ihnen die Waide in ihrem Walde von de» alten

Oligarchen versagt und sie zu Umzäunung derselben

verpflichtet wurden: fie fodern also Hilfe hierüber.

Carmintcan will den Gegenstand au einessommiss

sion weisen. Kühn will die Freàrger Verwànzs»
kammer erst um bestimmte Angaben hierüber bitten.

Escher sagt, entweder ist dieß ein Gegenstand der

öffentlichen Oeconomie und dann können wir

für einmal noch nicht eintretlen, oder es ist e>«

einfacher Rechtsstreit, der vor die Gerichte nicht vor

uns gehört, und folglich fodert er Tagesordnung-

Haas will eine Commission über das Allgemeine des

Forstwesens. Secretan folgt Carmintran u»o

Kühn zugleich Herzog und Thorin folge«

Kühn. Trösch wünscht, daß die alten àA-em«
chen Waldungen den Gemeinden und nicht der Nation

zukommen, denn eS sey fatal, daß das Holj den W
meinden in den Mund hineinwachse, ohne daß «

darin hauen dürfen. Zimmer mann folgt g« >

Eschern, eben so Cartier. Dctrey f^d-..^
mintran. Der Gegenstand wird an die Forst»«
Mission gewiesen.

Ein Burger von Thunstettcn begehrt seine vl n

nichte hcurathen zu dürfen; man will zur Tag-o°

nung gehen. Escher fodert Verweisung an die-v-

wandtschaftskommission, weil das gleiche in ahn»cy

Fall auch geschehen sey. Carrard und Kuh»'.,
dem Tagesordnung, weil hier BlutsverwanîsiA
statt habe, da hingegen in dem frühern Fall »ur 1
schwägerungs, Verwandschaft statt fand. ^nimmt seinen Antrag zurück und man geht zur

ordnung,
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Das Direktorium übersendet Bittschriften von ei-Z

nigen Gemeinden, welche Entschädigung wegen Kriegs
schaden fodern. Cartier begehrt Niederfitzung einer ß

Kommission, die hierüber ein Gutachten vorlege. H

Kühn sagt, da dieser Schaden TruppendurchzügeZ
betteffe, und er einige Dörfer kenne, die schon 45000 Z

M »in logirr haben ohne Schadenersatz zu verlangen, ß

so fodere er, obwohl mit tiefstem Mitleiden, Tages-â
ordnung. Bille ter behauptet, die Entschädigung «

betreffe erlittene Plünderungen und daher glaubt er ^

es sey hier der Fall vorhanden, für den eine allge-
me ne Steuer enthoben werden soll. Lüscher folgt
Billeter und will also Verweisung an jene Steuer-
komnnsslon. Herzog ebenfalls. Nuzet folgt und
Host die Steuer werde mehrere male hunderttausend
Pfunde betragen: aber da man wohl wisse woher der
Plnndcrui'.gsschaden komme, so will er das Direktor
nuin einladen, die ganze Plünderungsliste den fränki-
scheu Authoritätc» einzugeben, weil es doch billig sey,
daß diejenigen wieder erstatten, welche genommen
haven. Schlup empfiehlt diese leidenden Mitbürger

Unternutzinig. Spengler begehrt auch eine
Kommission, die im Allgemeinen arbeite. Kühnpane ganz änderst angerathen, wenn er den Gegen-

nun folgt er auch der Kommission,
g KviNinission wird angenommen.Cin Windrnmacher von Ölten, der 12 Kinder

Franzosen vertheidigte und in dieser

mr. ^ verfolgt wurde, bittet um Entschädigung für
^5 Solothurnischc verfolgte Patrioten,staubt, da dieser Bittsteller von den Fran-km, um deren willen er verfolgt ward, wieder befreit
^ 5"' Gesetzesentschluß über diese Enl-
Vorhemden jst, so könne man zur Tages-

leplen t^r?.^ ^ '1' ^^ in Rücksicht des

er àìn-k " H^jog, den erster., aber kann

Bi t
?>r.s, ^-"' Earti er will Verweisung dieserBlltjchrifr un den Senat, weil dort unser Beschluß

^ verfolgten Pakrioten in Erreichung ihrer
Bckànn. ^"6 Vaterlandes, ihre gröste

Rickitrr und von uns hierüber ei«

der Taaeî!^ k z og bchaircl ebenfalls aufs!
sche,,Âà.°e "!''^- Sccretan folgt wegen dem ê

wir wissen ok.
»

«r î àcber will Vertagung bis ^

nicht Trös-j, s^i ^ttckstuß zum Gesetz wird oder-'
Cä.tier Webern. Rell stab folgt ^

Secrctans Bestimmung wird ange-;

^gc^dnrn.ê'?^ Nuz/t glaub?, wir küu.?en Zur!
selbst beim

'"k!! sich Wattenwyl hier ^

Watte n^? gemeldet hat. K n b n sagt,wyl war aus andern Ursachen hier und da-
à

her fodert er dem 10. K. der Konstitution gemäß, emd?

Kommission. Herzog sagt, wenn Watkenwyl
durch die Revolution von seinen? Posten verdrängt ist,
und nicht freiwillig abtrat, so stimme er Kühn/
sonst aber Nuzet bei. Lüscher folgt Kühn. Se»
eretan macht die Bemerkung, daß schon einmal
diese Bittschrift von der Versammlung berathen, und
der Gegenstand wahrscheinlich an eine Kommission
gewiesen sey, folglich soll im Protokoll nachgesucht

werden, was hierüber beschlossen ward. In dieser

Zwischenzeit wird eine Bittschrift verlesen, worin ein
Grvßweibel des Amts Willisau im Kanton Luzern be,

gehrt, daß laut dem 10. §. der Konstitution ihm snr

sein Verlornes Amt eine Entschädigung gegeben werde.

Esch er fodert die gleiche Verfügung wie über die

vorige Bittschrift. Kühn und Weber folgen. Car-
tier fürchtet alle Rathshcrren und Landvogte werden
uns auf solche Art Entschädigung fodern: er begehrt
daher, daß die Commission untersuche, in welchen

Fällen diese Entschädigungen Platz haben sollen. Th o,

r i » folgt Cartier. K u hn beharret, weil die Land-
vögte dem 10. §. der Konstitution zufolge wohl sehe»,

daß sie nicht Entschädigung fodern können. Secre-
tan folgt Cartier, weil es jetzt nicht Zeit sey, sich

mit e-nèm solchen Gegenstand zu befassen; er will da-

her alles vertagen. Elch er widersetzt sich der Verta-

gung, weil man der Gerechtigkeit wegen ganz gleiche

Fälle gleich behandle» soll und der Konstitution ge-

maß diese Entschädigungen statt haben sollen. S e-

cretan, Carrard und Hüssi fodern Vertagung
bis man nichts wichtigeres zu thun habe.

Senat 20. July.
Das Vollzichungsdirektorium übersendet Vorfiel«'

lnng«eschreiben der Gemeinden Hindelbank und B'irg»
dorf gegen die Resolution des grossen Rathes über

den Zehenden; eben so eine Vorstellungsschrift des

Kantons Oberland, die aus Auftrag allgemeiner
Volksausschüsse des Kantons, von der Verwaltungs,
kaminer aufgesetzt und durch den Rcgierunqsstatthal«

ter eingesandt worden, über den ncmlichen Gegenstand.

Auf Müngers Antrag werden alle diese Stucke an

die Kommission gewiesen.
^ ^

Lükhi v. Sol. will, daß diese Zeh.ndenkom«

miss.on Montag über 8 Tag ihren Bericht abstatte.^

Fornerod fühlt wohl, daß auch ein ganzer Monat
nicht zu viel wäre, um alle der Kommissiowgegebenen

Piece» gehörig zu untersuchen; aber die Kommission

solle beauftragt werden, bloß allein zu unterluchen 00

die Grundsätze der Resolution annehmbar seyen oder

nicht? im letztern Fall soll sie sogleich und binnen z

Tagen die Verwerfung der Resolution antragen.

Usteri widersetzt sich; die Kommission habe gestern

ihren Auftrag erhalten und der gehe dahin, eine voll-
ständige Prnffung des Beschlusses vorzunehmen und
dem Senat solche in möglichst kurzer Frist zu hinter-



klangen; Fornerod könne nun unmöglich heut diesen

Auftrag abandern. Dcvevey findet die Sache aus-

ferst dringend; aste einkommenden Vorstellungsschrei-
den find in gleichem Sinn und Geiste verfaßt; an
»lichteren Orten wurden die Zehendgarben aufgestellt
und sie müssen auf dem Felde zfi Grunde gehen, wenn
keine Veranstaltungen getroffen werden; er möchte
also die Kommission ersuchen, ihre Arbeit so viel mög-
lich zu beschleunigen. Zäslin und Crauer sind Lu

thr's Meinung. Muret will, daß der von Lükhi
verlangte Tag der -entfernteste seyn und es der Koni-
Mission frei stehen soll, ihren Bericht früher vorzule-
gen: er verlangt zugleich daß Man entscheide ob in
den Kommissonalbericht auch die Meinung der Mi-
noritäl der Kommission, wenn eine solche vorhanden
ist, aufgenommen werden soll oder nicht? Münger
und Duc unterstützen Lülhi's Meinung. Bodmer
ebenfalls; allein er möchte die heute eingelangten ge-
lehrten Schreiben einer neuen Kommission, die auch
wieder aus l6 aber andern Mitgliedern bestünde,
übergeben, so könnte man alsdann sehen, ob die Be-
richte beider Kommissionen mit einander übereinstimm-
ten. Er hoffe seine Meinung werde Eingang finden;
denn es würde wohl ein Wunder der Zeit seyn, wenn
Zehendgarben auf dem Felde blieben, ohne daß sich

jemand um sie kümmerte; es würde dieß ein Beweis
seyn, daß kein Armer und kein Dieb mehr im Lande
waren. Laflechere verlangt, daß der Kommission
keine Zeit bestimmt werde; indem man aus jedem
Kanton ein Mitglied in die Kommission wählte,^ habe
man gewollt, daß jeder die Stimmung und Wünsche
seines Kantons kenne; man müsse.also dahin schreiben
und Antwort erhalten können. -- Lüthi's Vorschlag
wird angenommen; eben so jener von Muret, daß
der Bericht die Meinung aller Mitglieder, somit
auch die der Mnorirät enthalten soll.

Laflechere und Zäslin berichten im Namen
einer Kommission, über Ve» Beschluß, der für die in
spanischen Diensten stehenden Schweitzerregimenter die
Fortsetzung der Werbungen gestattet. Die Kommission
räth zu seiner Annahme, besonders auch weil die
französische Republik die Beibehaltung dieser Regimen-
tcr zu wünschen scheint; daneben sollte aber das Di«
rektorium aufgefordert werden, den gesitzgedenden
Rathen die bestehende Kapitulation dieser Regimenter
mitzutheilen; ferner diesen letzteren die Revolution
Helvetiens und die Grundsatze finster neuen Republik
anzukünden. Muret erinnert, daß er kürzlichst mit
aller Starke gegen die Werbungen und fremden
Kriegsdienste gesprochen hat; seine Gesinnungen ha-
ben sich seither keineswegs geändert; allein er glaube
auch, daß in Hinsicht auf die obwaltenden Zeitum-
siaade, man eine augenblickliche Ausnahme machen,
und daß die zwischen Frankreich und Spanien beste-
henbrn Verhältnisse zu den gegenwärtigen berechtigen
können; er billigt aber zu gleicher Zeit alle Vorfichts-

maßregeln, welche die Kommission vorschlägt. Pfyf-
fcr bemerkt, die Kommission stimme unter Vor-
behalt zur Annahme des Beschlusses, das könne der
Senat aber »ie thun; er glaubt auch nicht, daß der

Senat für sich die vorgeschlagne Aufforderung ans
Direktorium machen könne; es hieße d>eß eine Jni«
tiative ausüben; übrigens stimmt er für Annahmefies
Beschlusses. Stockm a nn hätte gewünscht, d>e Ka-
pitulation erst untersuchen zu können, weil gewiß co»,

stitutionswidrige Artikel sich darin finden müssen; da

es jezi aber nur um die Werbungen zu thu» iß, glaubt

er, durch den Beschluß seyen wirklich alle nöthigen

Vorsichten getroffen und er will also annehmen Zäs«

i in findet Pfyffers Bemerkung richtig; es sey aber

nicht eigentlich Vorbehalt gewesen, unrer dem die

Kommission annehmen »rollte, sondern nur Wunsch,
daß das beinerkte zugleich geschehen möchte. Der

Beschluß wird angenommen.^ Fornerod begehrt Einrückung des Protokolls
ins officielle Tagblatt. Lüthi v. Sol. wivcrstst
sich; wir binden uns dadurch nur die Hände; das Du
reetorium kennt unsre Debatten auf einem ander»

Weg, und der grosse Rarh beschäftigt sich wirklich mit

Untersuchung der Kapitulationen.
Der Beschluß, welcher dem Minister des Jmtt-

ren» die Summe von 100,000 Schweitzerfranken be»

willigt, wird angenommen.
Die Bokhschaft des Direktoriums, durch weiche

dasselbe Vollmacht verlangt, die Primärschulen pro-

visorisch zu organifircn und BesGlüssedarüber solange

zu fassen, bis die Räthe Zeit finden, fich mit diesem

Theil der Gestzgebung zu befassen, wird verlesen.

Eben so der Beschluß des grossen Rathes, der das

Direktorium bevollmächtiget, Gesetze und Vorschlage

hierüber zu entwerfen und für solche die SanttM
des gestzgebendeu Körpers abzuwarten. Mneel
sagt, tr würde zur Annahme des Beschlusses rasten,

wenn derselbe sich begnügt hätte, dasjenige zu ,beww

ligen, was das Direktorium verlangt hat; allein der

Beschluß thut inehr, er berechtigt das Direktorin!«

Gesetze zu machen; dies aber ist dnrcbau. coist

tulionswidrig; das gestzaebende Korps kann kcme y

ner Obliegenheiten, sey es ganz oder zum
irgend jemand übertragen; darum verwüst er

Beschluss Lafleche sie findet, die Bemerkung
diene allerdings alle Anfmei-ksamkeit; da aber

genstand des Beschlusses von äusserster
.willereine Commission niedersetzen, die die Ver

fungsgründe angebe, wenn Verwerfung statt st '

Fornerod und Zäslin stimmen Murets M« -

bei; glauben aber es sey nur ein RcdaktwnSseis"
sie wollen sogleich verwei sen, damit eine bessere ^
daktiou gemacht werden könne.

(Die Fortsetzung im 94sten Stük^



Der schweizerische Republikaner.
Vier und neunzigstes Stück.

Gesezgebung.
Senat, 2O. July.

(Fortsetzung.)

Barras findet nicht, daß etwas consti
tutionswidriges in dem Beschlusse sey ; er
ertheilt dem Direktorium Vollmacht, nicht Gesetze
zu machen, sondern solche zu redigiren und den ge-
sezgebenden Räthen vorzulegen. Lüthi v. Sol.
pflichtet dieser Meinung bei; der grossr Rath wurde
nicht wohl gethan haben, wenn er dem Begehren des
Direktoriums unbedingte Folge geleistet hätte; die
Sanktion, die er der Gesezgebung Vorbehalt, war
nothwendig: er stimmt für Annahme. Usteri pflich-
tet zwar der leztern Bemerkung bei, glaubt aber den
noch auch jene von Muret sey keineswegs ungegrmu
det; er unterscheidet zwischen Redaktion von Ge-
setzesvorschlagen und Redaktion von Ge-
setzen; ^ene kann das Direktorium ohne alle Schwie-
rigkeit übernehmen, diese aber nicht : die Redaktion
eines Gesetzes kann durchaus nur der Gesezgebung
zukommen. Es ist indeß klar, daß der grosse Rath
nur Gesetzvorschlage meinte und daß einzig die
Redaktion fehlerhaft ist; allein der Beschluß muß
darum doch verworfen werden. Schärer und Ban
stimmen fur Annahme. Fornerod pflichtet Usteri
bei, will aber durch das Bureau des grossen Ratbes
allein, den Fehler verbessern lassen. Devev'e»
stimmt fur Annahme. Muret glaubt, die Sache
sey von äusserster Wichtigkeit; die Frage betreffe die
Grenzen zwflchen den Gewalten des Direktoriums und
des gesezgcbenden Korps. Dem grossen Rath allein
kommt es zu, Gesetze vorzuschlagen; dem Senat sie
anzunehmen oder zu verwerfen: diese Verrichtungen
können an niemand anders übertragen werden DasDirektorin»- kann die Räthe einladen, einen Gegen,
stand in Berathung zu nehmen; aber auf keinen Fallund unter keinem Vorwand, kann es Gesetze rediai"ir ihm dies, so werden'wir bald

n
Dekretsmaschiiie sey.,. K u bli: W-r

^
«

Schatten; die delikate Auslegung des B.
rium soll?^'^^ "'Ht faßlich vor; das Direkto-

ra s nn i nicht machen. Bar,r a s spricht nochmals fur den Beschluß ; man habe
áeàsbos"ae^'^ Änliche Bewilligung dem Ober-
und

de!
a

D-e Berathung wird geschlossen

für die VKrweIfunq"^"°"'"'"'' ^ Stimmen waren

nach welchem die Gemeinde

sàf m -"6 den lcmanischen Bürger Oan. Bi-
allacmeine îa M'tte provisorisch dulden soll, bis

Bestimmungen über die Bügerrechte in dcü

einzelnen Gemeinden vorhanden sind, wird verlesen.
Ruepp verlangt Dringlichkeitserklärung. Fvrne?
cod und Laflechere widersetze» sich; der erstere
erklärt, daß er bereit ist, die Gemeinde Wifflisburg
durch die Konstitution zu vertheidigen. Der Beschluß
wird zur zweiten Verlesung verwiesen.

Der Beschluß, welcher das Tragen der Kokarden
bei Strafe anbefiehlt, wird einer aus den B- Barras,
Lüthi v. Langn au und Zulauf bestehenden Com?
Mission zur Untersuchung übrrgeben.

Die Versammlung bildet sich in geschloßne El?
tzung, nach deren Wiedereröffnung zwei Beschlüsse

angenommen werden. Der erste ladet das Direktorium
ein, ein Verzeichmß sowohl des Klostervermögens
als auch der Klosterbewohiier, ihres Alters u. f. w.
den gesezgebcnden Rathen einzusenden, damit Vrrfü?
gungen über die Kloster und den Unkerhalt ihrer Be?
wohner mit Sachkenntniß getroffen werden können
Der zweite verbietet den Klöstern provisorisch und
bis auf weitere Verfugung, Novitzen oder Professe»
anzunehmen.

Grosser Rath 21. July.
Secretar Fisch begehrt Erlaubnis, um an seinen

neuen Posten tretten zu können, weil er dort unent?
behrlich nothwendig ist, und schon andere Personen
am Bureau sitzen, die seine Geschäfte verrichten kön?

neu: diese Bitte wird genehmigt. Zimmer mann
begehrt ein Gcsez, daß ein Secretalr in Zukunft nicht
mehr von seineui Posten abtrctten könne bis dieser wie?
der besezt ist. Kühn glaubt ein solches Gesez sey
überflüssig, weil sich diese Verbindlichkeit von selbst
verstehe. Carrard begehet Tagesordnung, weil
dieser Gegenstand ins Polizcircglement gehöre. Hu?
der foderc überhaupt Tagesordnung, welche ange?
nommen wird.

Der Präsident zeigt an, daß B. Fr. Bluntschli
v. Zürich als Geschwindschreiber in der Versamm?
lung seine Probe» zu machen wünschte: seine Bitte
wird genehmigt.

Jomini, welcher Gesundhcitswegen abwesend
ist, leister schriftlich seinen Eid. Cap a ni glaubt,
der Eid müsse perjoulich geleistet werden. Herzog
glaubt, laut unserm Schluß können auch schriftliche
Eide angenommen werden. Kulli foderk, daß die
den 14 Jul. abwesenden Mitglieder jezt diesen Eid
leisten. Herzog begehrt, daß das Bureau auch
beeidigt werde. Jomini s schriftlicher Eid wird
nicht angenommen.

Da sich zeigt, daß über die gestrige Bittschrift
des B. Watkenwyl wegen Entschädigung ftmcr
Verlornen Stelle noch nichts verfügt ist, so wird dieser



Gegenstand vertaget, bis man über die allgemeine
Frage der Entschädigungen wegen Verlornen Stellen
zu urtheilen Zeit hat.

Billeter, Hämmeler und Arb leisten mit
dem Bureau den Bürgereid.

Die Schafhauser Distriktscommission schlägt vor,
das bisher Zürcherische Dorf Dorflingen dem
Kanton Schafhausen und in diesem dem Distrikt
Taingen zuzuordnen. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

Huber legt im Namen einer Commission einen
G tzesvorschlag über Passe vor: welchem zufolge
1. kein Fremder ohne Paß in Helvetic» lrclten kann.
2. Dieser Paß soll in allen Gränzgemeinden durch
eigens angestellte Beamte untersucht und unterschrie-
den werden, z. An den Aufenthaltsorten der Frein-
den sollen die Pässe untersucht und unterschriebe»
-werden, ausgenommen es stehen achtbare Bürger für
die Fremden gut. 4. Fremde in fränkischen Diensten
sollen den fränkischen Commandanten ihre Pässe vor-
weisen oder wenn keine voihanden sind den Statthat-
lern. 5. Alle Agenten und llnterstatthalrer sollen ihre
Verzeichnisse den Statthaltern und diese dem Polizei-
minister einsenden. 6. Für diese Verordnung sollen
die Gastwirthe verantwortlich seyn. 7. Die Fremden,
w lche an den Gränzen wohnen, können Mit Pässen
von ihren Munizivalitäten oder unter Garantie einiger
Bürger hin und her gehen. 8. Die Passe der gegen-
wattigen in der Schweiz sich befindenden fränkischen
Authoritäten sind auch gültig. 9. Kein Helvetier soll
ohne Paß von dem Statthalter ausser Landes gehen
können, und will derselbe in Frankreich reisen, so

muß dieser Paß noch von den fränk-schen Kcvollmäch-
tiglen unter,chrieben seyn. io. Dieses Dekiet soll
provisorisch gehandhabt werden. — Auf KuhnS
Antrag wird das Gutachten §weise behandelt. Her-
zog glaubt in Rüksicht des 1. Z. daß auch Schweizer
die sich im Auelande befinden, nur mit Pässen in
Helvetic» zurükkommen können. H über glaubt dies
sey überflüssig, da ein solcher entweder einen Paß oder
aber ein Zeugnis haben müsse, daß er ein Schweizer
sey; der §. wird angenommen. Der 2 5. wird eben-
falls angenommen. I» Rüksicht des z S. will Trösch
daß ein Fremder auch ohne -gstündige» Aufenthalt
seinen Paß untersuchen und untcrschieiben lasse.
Huber vertheidigt das Gutachten gegen Trösch,
will aber den Zusaz wegen Garantie der Bürger aus-
lassen, Billeter folgt wcgen den Gränzortcn, wo
diese Untersuchung und Bezeichnung der Pässe durch
die Statthalter zu mühsam ware. Kühn vertheidigt
den im Ganzen, weil ihm die Garantie von gute»
Bürger» eben so sichernd zu seyn scheint, als ein Paß;
der § wild angenommen. I» Rüksicht des 4. x. so-
derr Huber, daß auch die Untersiatthalter die Pässe
der fränkischen Militairpersouen untersuchen sollen.
Zrerz sodert, daß dieses nur wirkliche fränkische

Militairpersouen betreffen soll. Haas fdlgt Fier,
zen und glaubt jeder Postencommandanl soll diese
fränkischen Milìtarrpasse untersuchen können. Car,
mlntrau vertheidigt das Gutachten, weil hierüber
mit den fränkischen Behörden schon Verabredungen
getroffen worden seyen. Kühn stimmt für Fierz
und sagt gegen Carmintran, deß wenn wir nicht
Recht hatten Aenderungen zu machen, so würde» ww
das Gutachten nicht untersuchen: übrigens sey nun
kein Zweisei mehr vorhanden, daß wir als Gesezgà
eines unabhängigen Volkes handeln könncn. Nuzet
will den § besonders auch auf solche Franzosen aus-
dehnen, die sich als der fränkischen Armce anhängig
ausgeben. Der § wird mit Hub« rs und FicrzenS
Verbesserungen angenommen. Der ; und 6 werben
ohne Abänderungen angenommen. Ueber den 7 î so,
dcrt Akerinann, daß die Garantie von Bürgern
weggelassen werde. Knhn vertheidigt das Gurach,
ten. Carmintran will, daß man sich an den Gren,
zen gegen Fremde verhalten solle wie sie sich gegen
Helveiier verhalte». Der 7 H wird »»verändert an-

genommen. Gegen den L 8 macht K u h » die Ein-
Wendung, daß wir entweder die Polizei haben oder

nicht: haben w-r sie nicht, so muß jedermann flänki-
sehe Pässe haben: haben wir sie aber, so solle» die

Schweizer nur Echwcizcrpässe haben könne»: erst-
fodert daher, daß dieser § nicht ans jemand anders

als Franzosen ausgedehnt werden könne. Cari»-»-
tran glaubt, da wir uns Polizeiinaaßrcgclii »der

die Franken laut dem 4 §-anmaaßen, so können M
solche den fränkischen Behörden auf SchweizcrbmHer
auch nicht versagcn oder wir müssen den 4 §. juiuk'
nehmen, besonders da dieses Gutachten schon mit
den fränkischen BeHorden abgeredet wurde. De frey
fodert, baß niemand mehr sich ausser» solle, fränki-
fche Behörden lönnen uns Gesetze vorschlagen. AZ«
der be.ncrll, daß diese Aeusserung nie geschehen sey

und sodert also Tagesordnung über Dctreys M
trag: sie wird angenommen. Weber vertheidigt
das Gmachien gegen Kühn, weil die fränkische Ar-

mee in Hcivetieii unabhängig von den heivrtischrn
Authoritäten isi. Kühn beharret, weil die Pollzn
in Helvetica ebenfalls unabhängig von VensräntisäM
Authoritäten seyn soll. Huber untcistüzt Kuh» >»

Rüksicht der Grundsätze, folgt aber in Rüksicht^
.Anwendung Webern, weil cS unmöglich sey, oh««

eine genaue Grenz Bestimmung zwischen dicstn?
wallen die fränkischen Beholden so sehr cinzu ch>.a>f

ken: dieses könne erst nach einem Friedensschluß!^
haben. Der g 8- wird unbedingt angenommen. Vf
gen den 9. §. wendet Nuzet ein, daß dieScnmo '

Wir, und oie Direktoren auch helvetische Bürgerin?- '
ollten ». n diese auch bei de» Statthaltern Pass l '

der,,? Er begehrt, baß die Mitglieder der Ratss"
von ihre» Präsidenten Pässe nehmen sollen. A

mann findet diesen!. für die Gräazgegendcn i»
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schwerlich und fodert in dieser Rükstcht Abänderung.
Schlumps unteisiüzt Ammann und will die Passe

nur von den Unterstatthalttrn ausfertigen lassen. Acb
folgt dem Abäuderungsbegehre». C u st or folgt auch
und will diese Sorgfalt nur gegen solche Schweb
zer brauchen/ die in Frankreich gehen wollen.
Hubcr sagt: Kein Mitglied der Gesezgebung darf
ohne besondere Erlaubnis den helvetischen Boden ver»
lassen: hingegen will er gern die Gränzbewohnec er-
leichtern. St ein egg er will die Passe zu möglich»
ster Erleichterung der Gränzbewohner, durch die Age»-
ten ausfertigen lassen. Billcter folgt Hub «rn
und S ch lumps/ und glaubt/ die Passe können auf
eine bestimmte Zeit ausgefertigt weisen. H üssi un
terstüzt Nuzet, und glaubt der 7. K. könnte zu Er-
leichterung der Gränzbewohner auch auf die Schweb
zer angewandt werden. Plattinann folgt Schlumpf.
Dery. Z. wird mit Nuzets und Schlumpfs vor-
geschlagne» Abänderungen angenommen.

Carmintran fodert die Bestimmung/ ob die
Pässe gratis oder gegen eine bestimmte Zahlung sollen
ausgestellt werden. Cartier folgt/ und will bestims
MM/ wie lange die Pässe gültig seyen. Nuzet folgt/
und will die Hälfte des Ertrags der Passe den Armen
geben. Kühn will die Pässe nur so viel zahlen las-
sen/ als sie Unkosten verursachen, und sagt, die Zeit
der Gültigkeit müsse ganz von den Verhältnissen der
Reisenden abhängen. Haas will die Pässe mit einem
Batzen bezahlen lassen. Seeretan will die Pässe
so zahlen lassen, daß etwas davon für den Staat ab-
falle, dagegen den Armen die Pässe gratis geben:
übrigens sey der Gegenstand wichtig genug, ihn in
dre Commission zurukzusenden. Diese Zurükweisung
wird angenommen.

Gyscndörfer fodert Bestimmung über die Passe
der obersten Gewa ten. H über glaubt, da die ganze
Sache nur provisorisch sey, so könne man zur TagcS-
ordnung gehen: sonst aber schlage er Repräsentanten-
mrten vor. Kühn folgt Hubern, will aber im
Fall man etwas bestimmen will, den Gegenstand in
die Commission zurükweisen. Die Zurükweisung in die
Commission wwd angenommen. Der 10. §. wird an-
genommen.

--^.i
Rüksicht des vom Senat genehmigten Be.

schlusses wegen der Nichtannahme von Novizen in den
5.^5 fàt Nuzet, daß das KlosterSt- Bernhardsberg von diesem Gesez ausge-
K ^ " demselben erlaubt werde, sich weiter
durch Novizen zu recrutiren. Weber fodert die gieb

-s" fur das Kloster auf dem Gotthard.
Verweisung dieses Gegenstandes in die^lezte Antrag wird angenommen.^ f'" Namen einer Commission ein

über Besorgung der Waisen- und
,'"'.^"îon Luzcrn vor, welches dem erste-

" ganz gleich ist, ausgenommen daß darin in Rük>

ficht der Verfügungen über Kirchengüter, einige W-
änderungen vorgeschlagen werden. Das Gutachten
wird einmüthig angenommen.

Der Präsident zeigt an. daß das Direktorium
unmittelbar an unsre Kommissionen, schreibe und fodert
Auskunft, ob dieses erlaubt seyn solle. Huber
glaubt die Sache habe keine Schwierigkeiten, weil je-
dermaun, also auch das Direktorium das Recht habe,
unsren Kommissionen Beleuchtungen zuzusenden. O e,

tray glaudt diese unmittelbare Korrespondenz des Di-
rektoriums mit den Kommissionen sey gefährlich, da-
her federt er, daß alle ähnlichen Berichte durch den
gaossen Rath selbst an die Kommissionen übersandt
werden. Dieser letztere Antrag wird angenommen.
Bourgois fodert Eröffnung der wtt klich vorhaydnen
Briefe des Direktoriums an einige Kommissionen.
Angenommen.

Senat, 21. July.
Der Beschluß, betreffend den B. Dan. Bischof v.

Guarcin, den die Gemeinde Wifiisburg so lange dud
den soll, bis die Commission über Helvetische Bürger-
rechte ihr Gutachten wird abgelegt haben, wird zum
zweitenmal verlesen. F 0 r n e r 0 d Wir sind Gesezge-
ber und nicht Richter; Petitionen über unser» Vcrrich,
tungen, fremdartige Gegenstände sollen uns nicht zu-
gesandt werden; der grosse Rath hätte fühlen sollen,
daß die Bittschrift, die diesen Beschluß bewirkt hat,
null und nichtig ist, indem sie von keinerlei Beweisen
begleitet wird. Der Beschluß ist uberdem constitute
onswidrig; der gte Artikel der Constitution verlangt,
daß alte Gewohnheiten und Gesetze, bis neue gegeben
sind, sollen gehandhabt werden: Die Gerichte in Wift
lisbvrg sind eben so gerecht als patriotisch; der Be-
schluß ist ungerecht, denn wir können nicht Richter
seyn; er ist auch unpalriotisch, denn dieser Bischof
könnte, was ich eben nicht glauben will, ein Spion
seyn, (man lacht) und wir könnten auf diese Art un-
sre Feinde begünstigen, und jede Gemeinde zwingen,
die Agenten fremder Mächte in ihrer Mitte zu bul«

de„; — es ist also ganz unmöglich, den Beschluß an-
zunehmen; ausser den angeführten könnten noch funs,
zig andere Gemeinden hicfür beigebracht werden; der
Bittsteller muß vor seine» comperirlichen Richter ge-
wiesen werden. Muret: Der grosse Rath wird son-
der Zweifel ein für allemal die gesezliche Bestimmung
treffen, daß Niemand ohne Ursache von seinem Auftnt-
Haltsorte wcggewiesen werden kann, bis ein allgemei-
ncs Gesez, das ebenfalls nicht allzulange zögern kann,
jedem helvetischen Bürger die Erlaubniß giebt, sich

niederzulassen wo er will; assin selbst nach den alten
Gesetzen, hatten die Gemeinden das Recht nicht, ohne
Beweise und Gründe einen ihrer Insassen zu emfer-
nen; da nun keine Klage, keine Beweise gegen Bi<
schof vorhanden und ihm seine Unschuld selbst zu
beweisen nicht obliegen kann, so muß der Beschluß an,



genommen werden. Rue pp steht in Zweifel, ob der

Bittsteller wirklich Schweizerbürger sey; daher stimmt

er gegen die Annahme; sie wäre constitutionSwibr:g;
Bischof soll sich an seinen competirlichcn Richter wem

den; wir können nicht Civilrichter seyn. Meyer v.

Ar bon findet, Gerechtigkeit erfodere die Annahme
des Beschlusses. Devevey sagt: Die Gemeinde

WifliSburg habe das Recht gehabt, Insassen nach.Be-
lieben wegzuweisen; nun kennen wir die Beweggrunde
in dem vorliegenden Fall nicht; wir können nicht Rich'
ter seyn, und den Beschluß nicht annehmen. Schnei-
der kann sich durch Forncrods politiiche Auslegun-
den nicht vom Recht ableiten lassen, sondern glaubt,
die Gesezgebung sey hier, um die Gemeinde Wifliss
bürg, wie jede andere, die unserer Constitution, alien

und neuen Gesetzen zuwider handelt, aus die rechte

Strasse zurükzusühren; er will also annehmen, und

wünscht sehr, daß man über so klare Dinge nicht ,o

lange, unnütze Verträge mache, wie Fornerod thut.
Lürhi v. Sol. sieht nichts inconsticulionelleö in dem

Beschlusse; wenn auf diese Art alle asten Rechte
der Gemeinden ferner gültig seyn sollten, so könnte

die Stadt Arau auch nach Belieben Mitglieder der

gesezgebenden Räthe. z. B. den B. Fornerod von
Wifiisburg, wegsenden. Da die Constitution alle
Grund-ätz'e zwischen den Cantonen aufhebt, so muß

jeder Schweizerburger frei scyn, seinen Aufenthalt zu

nehmen wo er will; unterwirft er sich den Gesetze«

nicht, so sind die Gerichte da, um ihn zu sirasen. Bob'
mer: Wir hclssen die eine und uncheilbare Republik;
unsre Constitution weißt uns dazu an, einerlei Sim
nes zu seyn — Nun kömmt nur der Widerspruch
sehr selt-am vor: Bi'chof will gern in Wifliödurg seyn,

und da will man ihn nicht dulden; wir sind in Arau,

wo man uns gern hat, und gern sieht, und viele von
uns wollen doch nicht g.rn in Arau bleiben. — Man
ruft von allen Seilen zum Enmmeumehr. Einige
Miiglieder widersetzen sich. Duc behauptet, es müsse

ein vorhandenes Gescz gchandhabr werde«, nach web
chei» jedes Mitglied zweimal über einen Gegenstand
soll reden können. Usteri erwnderl, das Gestj vcr,
langt nur, daß Nie: -d mehr als zweimal über
den gleichen ' id rede, daß auch kein Mitglied
zriin zwestcumm e, bis olle die zum erstenmal spre-
chen wollen, es gethan haben: dagegen sey es nie
die Meinung gewesen, daß die Mehrheit des
Senats nicht jede Discussion, sobald es ihm gefäl
lig ist, schlicssc» könne. Berthol let und Crauer
sind gleiche, Meinung. Fornerod behauptet, es sey

ganz unmöglich, daß irgend ein Geftz einem Mitgliede
des Senats über irgend einen Gegenstand der Bera
tung zu reden verbieten könne; auch müsse ein Mit-
gieb, das seine Meinung gesagt hat, die Eiwürfe sei-

ner Gegner beantworten können; im gegenwärtigen
F ll müsse man ihm erlauben zu antworten, sonst wme
er genöthigt sich aus dem Seilet zu entfernen. Gen-
hard findet, <6 müsse Gcundsaz seyn, daß wemgstens

einmal jedes Mitglied sprechen könne. Crauer ist

hiermit einverstanden, aber ehe Mitglieder über den
nämlichen Gegenstand zum zweitenmal sprechen, soll
der Senat die Discussion schliessen können. Muret
will alles dieß bis zu dem anzunehmenden Polizeircg«
lement beider Räthe verschieben. Kubli untmchci,
dct zwischen mehr und minder wichtigen Geschäfte»;
in jenen soll man jedes Mitglied auch zum zweitenmal
anhören; aber wo die Falle so ganz klar sind, und

eine allgemein mißfällige Gegensprache zum Vorschein
kommt, die immer widersprechen will, so verliert man
dabei kostbare Zeit, und Nsten's Auslegung hat ihn

darum nicht gut gedünkt; allzu klein sollien auch dit
edlen Köpfe von den dunklen Bergmänmrn nicht ms

theilen. Heute wollte rr Fornerod wohl den Gefals

len thun, und ihn nochmals reden lassen, weil er uns

sonst zu verlassen drohet; er Hört ihn recht gerne, aber

baß man ihn verkürzte, darüber kann er sich warlich

nicht betlagen; wann jeder so lange reden wollte, so

könnten wir Tag und Nacht hier bleiben. Lüthi v.

Sol. pflichtet Usteri bei, zur Ehre des Senats, glaubt

er übrigens sagen zu müßen, daß derselbe wohl noch

ine zu früh und übereilr zum Stimmenmchr geschritten

sey. Sta p ser ist gleicher Meinung, und kann nicht

begreift», wie ein Milgl-cd verlangen kann, daß man

ihm zwei und dreimal siundenläg zuhöre; hat er M
stand und Wiz, so rvsid er, was er zu sagen hat, kust

zu faßen wisse»; im Gegentheil aber, wozu soll das

unnütze Geplauder dienen? sind wir um einign M-
gsicàr willen da, oder müssen sie sich der MW"
fugen? Wenn alle waren wie einige Wenige, so kamen

wir überall nie zu einem Schlüsse. Bay: Irgend

emem Mitglirbe einmal das Wort versagen, lclM^
die Repräsentation des Volks zu verletzen; aber wenn

eme erste Deliberation zu Ende ist, so soll d>e Ber

sammluiig immer erst be >agl werden, ob sie zum zwei

teninal wolle reden l-ss>»? Psyffer: Freilich wird

oft mit Indiscretion über Kleinigkeiten lange im» i

gesprochen; aber wie müssen auch auss Künftige, me

leiche unruhigere Zeiten Rntsichk nehmen, m wem«

Fakrionen vorhanden uyn könne»; für biesc in

sehr wichtig, jedem Mirgîiede sei» Rederccht u"

schränkt zu ei halten. Meyer von A r b o U »i-

Bay bei, und erinnert wie man leinen und
deputwcen aus dem Turgau geleisteten Eid â
hade, weil sie nach demselben die Vortheile >?

Cantons besonders b.fördern sollten; izt hâcu s

nerod gerade eben so für seine» Canwn. Due >p

für die Redefreiheit; schon gesagn- D-nge iu
«

holen, sey dem, der es thut Schande; aber

einer etwas Neues beizufügen habe, so musse rr ^
hört werden. Meyer v. A r a m b oft, dm cl) ^genwärtigs Discussion werde jedermann, ch

bedeutenden Sachen, Kürze empfohlen siy"^'
zur Sache zugehe». Bay's Antrag wird

nommen. >

(Die Fortsetzung im 95 Stur.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesezgêbenden Räthe der helvetischen Republik.

Fünf und neunzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Donnerstags den 9. August 1798.

G e s e z g e b u n g.
Senat 21. July.

(Fortsetzung.
F or ne rod verlangt nun das Wort für cineOrd?

nungsinotion. Er bittet den Senat, welcher einem
Geschäft, das ihm, dem B. Fornerod, sehr wichtig
ist, sehr geringe Wichtigkeit zu geben scheint, er möchte
die Gewogenheit haben, dasselbe so lange zu vertage»,
bis dw Gemeinde Wifstisburg angehört worden. Bay:Es ist ausser allem Zweifel, daß zufolge der Consti-
tutton, jeder Schweizerbürger sich wo er will, in Hel-
veticn niederlasse» kann; es ,cy denn, er mache sich
durch ci» Vergehen dwicS Rechts verlustig. Aber

G-undsaz tuhrt ihn nicht zur Annahme des Be-
schlusscs; der.elbe gründet sich auf einseitige nichtmit Gründen belegte Zeugnisse des Bittstellers. - Es
lst möglich, daß er verdient hat entfernt zu werden;
«n diesem Fall wurden nur unsern Spruch sehr bereuen
--also muß erst die Gemeinde angehört werden; zwei-
ens hat der Bittsteller sich unmittelbar an ur.s awandt, anstatt durch den Weg der untersten Gewal-

""s zugleich mehrcrn Aufschluß überdie Sache hatten geben können; er will den Besci luß
verwerfen. Laflccherc verlangt das Stimmcnmehr,da man nun bald drei Stunden mit dieser Sache zuSàchi. „.à O-. da. m7wm

Gemeinde gewohnt, dadurch ist er Aktivund Schweizerourger; es steht ihm das Recht zu, zuwohnen wo er w.ll; wenn willkührliches Fortwciseu«us einer Gen. inde stru finde, so müßte jede Ge"
memde dieses Recht haben, und so könnte ein Bürger
reätte^K?aaen'd?^°n '.,t werden. Sind ge-
gehör..,?» T. "b,n, ^ ^ ^.e Geme..-de sich an die

si à " "b.r willkührlich kann

Crauer es.-n'7r V er will al o annehme
?..nf ^ traurig, daß noch solch

derselbe V., ^"^,e; noch trauriger, daß
l-r ruf Senate finde; der Bittstel-
v. Lanaiiii,^" "»d nicht unS an. xülhi
Weil jhm ni ne ?^t s'en Beschluß, obgleich ungern,>vm nicht erwieien ist, daß der Bittsteller Schwel?

zcrbürgcr ist. Münger: Er ist Schweizerburger,
weil er Activbürger war; er will annehmen. — Die
Versammlung erklärt nun die Discussion für geschlvs?
sen, und nimmt den Beschluß mit zo Stimmen an
nur 6 sind dagegen.

^
Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet,

^ zum Unterricht und zur Aufklarung des Volks ein pe?
^ rwdisches Blatt zu veranstalten, und solches allen Ge?
" meinden auf Kosten der Republik mitzutheilen, wird

für dringend erklärt, und sogleich angenommen. ^
Der Beschluß des grossen Rathes, welcker über

« das Begehren des B. Slemmann, Müllers im Canton
H Luzerri, der gegen den bisher bestandenen Mühlzwang,

in benachbarte Gemeinden fahren zu dürfen, nm
das Gclraide abzuholen, das er mahlen lassen soll, zur

-s Tagesordnung geht, indem die Constitution dieses be?

reils bewilligt — wird verlesen. Rcding will den

Beschluß annehmen, aber zugleich das Misfallen des
Senats, über das Gericht zu Langcnthal, welches dem

Bittsteller das Verlangte untersagt hat, ins Bulle?
lin einrücken lassen. Zäslin glaubt, die motivirte
Tagcsordliiliig enthalte diese Misbilligung bereits,
und man könnte es dabei bewenden lassen. Zulauf
und Brauner stimmen für die Annahme, und geben

Aufschluß über die Mühlenzwangsrechle m ihren Ee?

gcnden, die eigen! ich nur für die Armen drückend

waren. Bay folgt Jaslin; das vorgcschlagne Miß?
fallen könnte leicht mißverstanden, und aas Wìrths?
Häusern d. gl. allzuvoreil'g angewandt werden. Knbll
findet auch, M-ßfallsbezcugung würde überflüssg seyn,
aber in Rüksicht ans das von Bay bemerkte, glaubt
er allerdings, kraft d r Constitution könne jeder der

pust dazu habe, Wein ausschenken und Wirthen. M un?

g er: Im Grund hat Kubli Recht, aber (Man
unterbricht ihn und bemerkt es fty httvon nun gar die

Frage nicht Der Beschluß wird angenommen.
Zwei Beschlüsse, welche den 5keu und 6ten Ab?

schnitt des Reglements beider Rathe, die von den

Serretairs und Sraatsborh'n handeln, werden verle?

sen, lind einer aus den B. Berth oll et, usteri
und Stammen bestehenden Commission zur Unter?

suchung übergeben.
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Cran er berichtet im Namen einer Commission
über den zten Abschnitt des Reglements, der von den
Saalinspektoren handelt; sie räch denselben zn ver-
werfen; sie findet unbestimmt, ob die Saalinspektoren
einzeln Verhaft und Gefängniß gegen Zuhörer ans
sprechen können; das Recht selbst findet sie allzugroß;
jede überflüssige Gewalt soll wegfallen; es kann hier
nur darum zu thun seyn, den Ort der Sitzungen ru-
hig und sicher zu erhalten; dazu ist Wegführen und
provisorische Verhaftung der Ruhestörer hinlänglich:
der Räch selbst muß Gefängn ßstrase allein zuerken-
neu können. Zaslin stimmt der Commission um so

mehr bei, da der 66. und 68. Artikel der Constitution
schon gegen die von der Commission getadelten Arti-
kel des Beschlusses sprechen. Berth ollet ist glei-
cher Meinung. Der Beschluß wird verworfen.

Lüthl v. Langnau und Barras berichten im
Namen einer Commission über den Beschluß, welcher
Strafgesetze gegen diejenigen helvetischen Bürger, die

keine Cocarden tragen, oder jene die solche trage», be-

schimpfen, enthält. — Die Commission findet den Zwek
des Beschlusses sehr gut, räth aber dennoch, um sehr

verschiedener Mängel willen, die sie in seinen einzelnen

Bestimmungen findet, zur Verwerfung; so z.B. ist in
denselben nur vom Cocarden auf den Hüten, und nicht

auf den Mützen die Rebe, während an vielen Orten
diese weit mehr als jene getragen werden; im fran-
zösi chen Beschlusse sind r; Tage VerHaftzeit angege.
den, während der deutsche nur von 14 Tagen spricht

u. s. w. Usteri erklart, daß er mit dem Resultat
der Commission, der Verwerfung des Beschlusses ganz
einst-mmt, aber aus sehr verschiedenen Gründen; er

gesteht, daß er nicht einmal die Grunde der Commis-

sion, für die er alle mögliche Achtung hat, mit Auf-
lnerksamkeil anhören konnte, weil das Fundament des

Beschlusses, das ganze System von Strafgesetzen über

das Cocardentragen, seinen Gefühlen durchaus zuwi
der ist. — Lieber wollte er gar keine Cocarden, als
Stafgesetze über ihr Tragen oder Richtwagen in ganz

Helvetica ausgeübt wissen. Was sind unsre Cocar-

den'i zunächst das Zeichen eines Schweizerburgers,
oder eines Fremden der sich in Helvetien aushalt;
hernach Zeichen der Vereinigung aller Heivetier zu der

neuen Ordnung der Dinge; also Zeichen der erlangten

Freiheit und Gleichheit. Jeder helvetische Burger wird
und folles sich zur Ehre machen, dieses Zeichen zu

tragen; die Regierung muß wünschen und oazu auf-

fodern, daß keiner dasselbe nicht trage. Aber wenn es

nun Individuen, oder ganze Gegenden giebt, die sich

dem Tragen der Cocarden widerfetzen, woher kann

dieß kommen» als von Mangel an Kenntniß deffen,

was die Cocarde bezeichnet, voai falschen Begriffen,
die damit verbunden werden; — sie sehen die Cocarde

gewiß nicht für ein Zeichen der Freiheil und Gleich-
heit an — die sich, sie zn tragen, widersetzen. Und

nun wolltet Ihr durch cm zusaminengeftjies System

8

progressiver Strafen — ihnen beweisen — daß sie ein
Zcichen der Freiheit sey; ihnen das verhaßte Ding
lieb, das mißlannce Ehrenzeichen achtnngSwcrth ma-
chcn? Nein, daran wollen wir nicht denken; laßt uns
vielmehr durch die Wege des Voiksunterrichts und
der Aufklärung, unsern Zwck erreichen, der am Ende
auch warlich nur auf diesem und keinem andern
Wege erreicht werden kann. Frankreich soll uns auch
hierin zum Beispiel dienen: nicht eher als unter der
Herrschaft des Terrorism, ist unter strengen Strafge-
setzen das Cocardentragen geboten worden, und mit
welchem Erfolg? — Zäslin ist in vielen Punkten
mit Usteri einverstanden; Straf - und Zwanggcsetze
können Herzen, die zur Vereinigung nicht geneigt sind,

niemals dazu zwingen; die Cocarden sind auch kein

Beweis patriotischer Gesinnungen. — Allein der Be-
schlnß ist auf Einladung des Vollzichungsdirektoriums
erfolgt; das Richtwagen der Cocarden ist ein Zeichen
der Widersezlichkett, und könnte von gefährlichen Fob
gen seyn; er ist also dennoch geneigt den Beschluß

anzunehmen, indem die Autorität das Gcsez u-tteestü;-

zen muß; die Ilnvollkommenhciten welche dieCommisi
sion aufzählt, scheinen zur Verwerfung nicht hinläng-
lich. Ruepp findet, es s.y »othwenoig die Résolu-
Won anzunehmen; die Cocarde sey das wesentliche Zei-

chen unsrer Nation — ynser Pannier — Die Nation
bestehe aus vier Klassen von Menschen : Rrpubl kaner,

Gegenrevolutionairs, Schwachen und Furchtsamen.
Würde man den Beschluß verwerfen, so hiesse dieß

den Gegenrevolutionairs den Zaum lassen, und vnle

deren, sie sie tragen, würden müde werden solch-v

weiter zu thun. Bay hält es für m,möglich, das ziem-

lich componirte Gutachten der Commission sogleich Z»

beurtheilen; Usteri habe zudem den Gegenstand von

einer neuen Seite dargestellt; was derselbe gesagt hab

macht seinen Gefühlen Ehre Mnd hat ihn gerührt ohne

ihn völlig zu überzeugen; er wünscht, daß^dieDicub
sion bis Montag aufgeschoben werde; müßte er loi

gleich stimmen so würde er den ersten Theil dcs ^ -

schlnsseS, welcher Strafen für das Richtwagen oer

Kokarde enthält, verwerfen, weil die Aeitiimstanoe
solche noch nicht dringend zu erfodern ftheüwn; »
würde hingegen die Straft» gegen solche, die me

Kokarde beschimpfen, annehmen. Laflecher - -

Die Kokarden haben ihren Ursprung in ^
und Bürgerkriege» genommen, wo sie a-s sft
chen der verschiedenen Partheien dienten; hwiiacy w

ren sie eine Zierde des Militairs; als jene liac>

auch im Anfang unserer Revolution eingeführt UN

hernach als Vereinigungszeiche» gebraucht
ich glaube nicht, daß sie uns ferner nothwendig wa

ren; da aber, was auf die Auge» wirkt, ftir
Volksmenge immer eine grosse Kraft hat, so

ich, daß wir die Kokarde geliebt machen; das w >

nicht durch Strafgesetze geschehen können; laut -

erklären, daß sie eine wesentliche Zierde der Am
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kleidiing aller Authoritaten ausmacht und daß ohne 5

fie niemand bei einem bürgerlichen Feste erscheinen!
soll; aber im gemeinen Leben sey ihr Tragen, oder!
Nichttragen freiwillig. Barras erklärt, daß man!
ganz von der Frage abweiche, um die es zu thunist:!
das Gesez, daß jeder helvetische Bürger die Kokarde
tragen soll, sey längst gegeben. Bodmer meint,
der grosse Rath hatte sich kürzer fassen und sagen
sollen: jeder rechtschaffne Patriot soll die Kokarde
tragen; dann würde jeder sie tragen. Daß übrigens
die Kokarde den Patriotism nicht ausmache, haben
Usteri und Zäslin gezeigt; er stimmt für den Beschluß,
damit auch die Qligarchen Kokarden tragen müssen. —
Die Fortsetzung der Berathung wird aufgeschoben.

Am 22stcn war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath, 2z. July..
Es wird gleich anfangs geschloßne Sitzung ge

halten; nach Wiedereröffnung derselben fodert Se
cretan, daß innert einem »Monat alle Mitglieder in
der Amtskleidung in den Versammlungen erscheinen.
H über sagt: Wir haben lezth.n ein Gesez gegeben,
daß jedermann dte Kokarde tragen soll; wir sollen
dem Volk das Beispiel der Haltung der Gesetze geben,
al o unterstütze ich den Antrag und fodere einzig,
daß der Zeitpunkt auf den 21 Sept. verlängert werde:
Secretans Antrag wird angenommen. Gen 0 z
fodert, daß die Goldstickerei am Kragen gleichförmig
sey. Ans Hubers Antrag geht man zur Tagesord-
nung. Z i m m e r m a nn fodert, daß jedermann die
Knopfe nach der Bestimmung trage. Auf Michels
Antrag geht man zur Tagesordnung.

A e rni, der den 14 Jul. abwesend war, leistet
den Eid.

Knhn sagt: Unter andern Lugen, die jüngsthin
gegen Bern bei Anlaß der Bestimmung des Hauptorts
stoßen, war auch die, daß die Mnnijipalitäc von Brrn
sich durch Bestechung Stimmen verschaffe, er erklart
die,es als eine Nrrläumdnng und fodert jedermann auf
die Verlaumder zu nöthiger Straft anzuzeigen. Diese
Anzeige ioll dem Protokoll beigerükt werden.

Ha as begehrt einen Auftrag an die Saallnspek-
toren, die Staatsbothen und die Weibel bis den ziMay, gleich den Repräsentanten, auszahlen zu ma?
chen. Hub er fodert daß diese Personen aus der
Kasia, die die Saalinspekloren in Handen haben,
veza»lt werden. S ecr etan widerspricht H u bern.
.H a a scn s Antrag wird genehmigt.

Nuzet fodert, daß dem Staatêbokh und Wei«
bei eine Amrskieidung bestimmt werde. C a r r a rd
fodert Tagesordnung, welche wichtiger sey als diese

Ordnungsmoiion. B i l let er folgt, weil das Volk
unzufrieden ist, daß wir die Ehehasten, Privilegien
u. s. w. immer aufschieben und nie berathen. Man
geht zur Tagesordnung.

Da der Senat den Abschnitt des Reglements,
der die Saalmspektoren betrift, verworfen hat, so

wird er in die Commission zurükgewicsen.

Michel fodert, baß den Obernchtern erlaubt
werde eine von der Gesetzgebung zu bestimmende Sum-
me auf Rechnung ihrer Besoldungen zu beziehen.
Efcher fodert Tagesordnung, weil morgen das Be-
soldungsgutachten an der Tagesordnung ist, und mit
solchen" Zwischenderathungen so viel Zeit verloren geht,
als mit den wichtigsten Geschäften. Die Tagesord»
nung wird angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß der Direktor
La harpe angekommen sey und den Bürgercid ge«

leistet habe, diese Nachricht wird mit Beifall und Freu«
denbezeugungen angenommen.

Der Tagesordnung zufolge wird der VII. Abe

schnitt des Reglements der beiden Räthe vom 4 §.
an, behandelt. Cartier fodert, daß die Sitzungen
im Sommer um 7 im Winter um 8 Uhr anfangen.
And er wert h begehrt, baß man beim Gutachten
bleibe, weil viele Mitglieder des Morgens die Coins
missionalrapporte verfertigen müssen. Bourg 0 is
folgt. Nuzet mag auch folgen, aber foderr Fest«

fttzung eines Mittels, um genau zu seyn. Aker«
mann ftde.t Geläut einer Glocke um in die Sitzung
einzuladen, und eine Büß für die zuspätkomm nben

Mitglieder. Ander werth hoft, daß jedes Mit«
glied fühlen werde, daß es sich ganz dem Vaterland
schuldig sey, und man also keines solch entehrenden
Zwangsmittels bedürft, wie eine Geldstrafe ist: er
will, daß die Zuspätkommenden ins Protokoll aufge«
zeichnet werden. Kühn folgt. Hub er fodert über«

Haupt Annahme des Gutachtens. Der 4 §. wird an«

genommen, eben so der 5

Escher fodert gänzliche Durchstrcichung des 6 §.

indem dadurch nur die zunächst wohnenden begünstigt
werden hingegen diejenigen, die entfernter vom Sitz
der Regierung wohnen, keinen Genuß von der Er«
laubnis zu ztagigcr Abwesenheit haben: ausserdem hat
das Vaterland volle Ansprache auf uns und unsre
Arbeit, folglich sollen wir uns nie ohne wichtige
Gründe und also auch nicht ohne Erlaubnis der Ver«
sammlung entfernen. T a b in und B ille t er folgen.
Anderwerth will, daß sich kein Mitglied enftr«
neu dürfe, ohne Erlaubnis des Präsidenten, und daß
dieser nur für z Tag Entlassung geben dürfe. Kühn
will, daß überhaupt kein Mitglied ohne Erlaubnis



der Versammlung, ausbleibe, weil wir nicht dem Prä-
sideitten sondern der Versammlung angehören. S m
ter glaubt nach Kühn s Antrag durste alto kein
Mitglied ohne Erlaubnis krank werden; er will daher,
daß sich keiner ohne Erlaubnis entfernen dürfe. Aker-
mann folgt, und will ein Verzeichnis der Abwcsen'
den aufnehmen lassen. Es entsteht einige Unordnung
beim Abstimmen und die Sitzung wird aufgehoben.

Schreiben des B- Mengaud, Minister der fran-
zöstschcn Republik bei der Helvetischen, an das
Vollzichungs-Direktorium dieser Republik.

Basel, den r Thermidor, 6tes Jahr. (-? Heunionat
-7?8.)

Bürger Direktoren!
Im BegriffHelvetic-, aus Gehorsam gegen meine

Regierung zu verlassen, erlauben Sie dem Mann,
der einige Zeit derselben Bevollmächtiger war, bei

feiner Losreissung von dieser Stelle, Ihnen die Zu-
sicherung richtiger und heisser Wünsche zu erneuern,
die er niemals für das Glück und den Ruhm der
schweiz. Nation zu thun aufgehört hat, noch aufhö-
reu wird. Ich schmeichle wir, BB. Direktoren! diese

Empfindungen, aus der Ueberzeugung entsprossen
baß die Interesse beider Republiken völlig gemein
schaftlich sind, wahrend dem Laufe meiner Sendung
auf alle Weise zu Tage gelegt zu haben, aber mci-
siens und ins besondre unter Ihren Augen, und im
Angesichte der gesetzgebenden Räthe. Wenn das ei

fersüchtige Schiksal mir diejenige Vergeltung, die ich

durch meine schwache Bemühungen verdient zu haben
glaubte, nicht angcdeihen lassen wollte; wenn es mir
im Augenblike der Freude über den Anblik Ihrer neuen
politischen Existenz nicht mehr vergönnt war, zu dem

Fortschritte einer Revolution etwas beizutragen, die
ich mitten nnter Mühseligkeiten und Nachtwachen,
für welche ich viele Zeugen habe, vorbercttete und lei-
tete; wenn ich endlich den so sehnlich erwünschten Tag
der Ruhe nicht erzweken konnte, wo ich bei Ihnen,
gestützt auf die Trümmer meiner Arbeiten, die glükli-
chen Resultate derselben belrach-en dürfte; so bleibt
mir BB. Direktoren! ein Trost über, der mich schad-i
los halt. Mit reinem Herzen und unbeflekten Hau-
den kam ich in die Schweiz, und eben so reise ich j

aus derselben weg. -» Erlaubt ist mir also der Ge- e

danke, ich habe nicht zu fürchten, daß mich die hel-
vStische Regierung mißkeune. Ohne Gcwissenbisse
»erlasse ich Ihre Gegenden aber nicht ohne Schmerz

Gruß und Bruderliebe.

I. Mengaud.

Antwort des Vollziehnngs-Direktoriums der helve-
tischen Republik an den V- Mengaud.

Arau, den îi. Julius >70».
Burger!

Sie stellen dem Direktorium die Wünsche dar,
^

die Sie für die helvetische Republik thun, und den

'Schmerz, den Sie gegen das Volk und seine Regie-
rung ausser». Erlauben Sie, Bürger! Sie zu vcrsi-
eher«, daß unsre Wünsche für Ihr Glük, und unset

Schmerz beim Verluste eines Mannes, der sich im-
mcr als unsern Freund bezeigte, und jederzeit unsre

Hochachtung hatte, nicht weniger feurig, nicht we>

niger aufrichtig sind.
Allezeit wird das helvetische Direktorium sich er-

innern, Ihres brennenden Eisers für die Sache der

Freiheit, Ihres standhaften Systems, das Glük Hel-
veücns au! seme innigste Vereinigung mit Frankreich,
und auf die Anhänglichkeit an Ihr Vaterland, durch

die weit bessern Bande der Dankbarkeit, als der po-

litischen Schiklichkeit zu gründen: allezeit wird es

sich Ihre Tugenden, und die gegen Sie habende»

Veipsschtungen ins Gedächtniß rufen.
Es wünscht von Ihnen die Fortsetzung der ihm

anei botcnen Gesinnungen, und bittet Sie, den ge-

treuen Auàuk der Genügen zu genehmigen.
Repabl kanischer Gruß.

Der Präsident des Vollz.ehungs-Direktorium
G l a y r e.

Im Namen des Direktorium.

Der Genial-Sekretair.
M 0 uß 0 ».

Kleine Schriften.
iz. Catéchisme âe lu Lc>n tì it u tion klelve-

tigue. 8. à I, au s a 11 ne eh. I.acowbr el
(Z e. 2798.

14. Erklärung der helvetischen Konst'tu»
tion in Fragen und Antworten. Aus
dem Französischen frei übersetzt. 8.

Luzern bei Baithascr und MeP-
1798. S. 104. ^ hie

Eine »»gemeine empfehlenswerthe Schutz-
auch bereits mit dem allgemeinsten, derdienM

Beifall aufgenommen ward. Die deutsche Uebersetzu »

.ist für ganz Helvetien zweckmässig àgerichl -

i da bei dem französischen Original h>e und da >» -

besondere Rücksicht auf den Canrou Leman genomn

war.
Eine zweitte mit einem sehr '"'er

anten Anhang begleitete Ausgabe
Wcrkgcns, wird allernächsicns bei den ^>e> S

Balthasar und Meyer Buchdrukern in r»»
erscheinen.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Es cher und Ufteri/
Mitglieder» der gesezgebende» Räthe der helvetische» Republik.

Sechs und neunzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich/ Sammftags den n. August 1798.

Gesezgebung.
Senat 2z. July.

Bemerkungen über den die Feudalabgaben betreff
senden Beschluß, von dem D. S a la din, Cant. Le-
mau werden verlesen, und an die Commission ver-
wiesen.

Die Berathung über den die Nationales carde
betreffenden Beschluß wird fortgesezt. Diethelm
verlangt, daß bei solchen, mehrere Tage fortdauern-
den Diskussionen, die Mitglieder welche sprechen wol«
len, sich in jeder Sitzung neu melden, und nicht die, die
sich in einer vorhergehenden gemeldet, und nicht zum
Sprechen kommen konnten, nun in der zweiten zuerst
sprechen. Usteri widersezt sich, und zeigt, daß die
Ordnung der Debatten den bisher beobachteten Gang
nothwendig erheische. Dielhelm nimmt seinen A»-
trag zuruk.

Meyer v. Arbon findet, das Gcse; über das
Cocardentragen sey wichtig; freilich sey eS bedenklich,
dag^daruber Strafgesetze gegeben werden müssen; daß
es schweizer gebe, denen man das Ehrenzeichen der
Freunde der Freiheit und Gleichheit bei Strafe zu
tragen gevicèen mußz werden diese Htrasen nur
wenige schlechte Menschen, Ruhestörer und boshafte
Starrkopfe treffen; was hilft aber gegen diese? -Nichts anders als Straft. Er kann und wird solchen
Leuten mc das Wort reden. Das Gesez des Cocar
dentragcns ist g'g.ben, und die Ehre der Gesezgebung^àt Haà g und Handhabung desselben; wen!,
fo'1 lind, so wird dadurch die Ve-

.w
G-ietzes nur desto eher erreicht werden;mA^iluß annehmen. Muret: Es

?^letze unserer neuen Republik be-
folgt und geachtet werden; das Gesez ist gegeben,
ba.w'n^/à'ànen Gegenden wird ihm entg genge

Cocarde wird nicht allein nicht getragen,

,i, schimpft; Direktorium ladet uns
sn i..a^i / Cleiez zu sanctioniren; der vorliegende Be-
easo^ --7 ' '^:"!aeii in Ve.haft bringen, welche die Co
fü>- .j^^oimpfen; warlich eine nur allzugelinde Straft
der w

Segenrevolutionaires Verbrechen. Zum Tragen
Cocarde» soll Jedermann nochmals durch eine

Proclamation anfgcfodert werden; dieß ist sehr weise;
— beim ersten Richtwagen soll der Agent eine Ermahs
nung geben, wahrlich keine sirenge Strafe; beim zwei/
ten wiederholten N-chrtragen soll der Regiernngsstatts
Halter den Verweis ertheilen; hier kann die Entfers
nung desselben, die Strafe einigermassen schärfen; —
bei zum drittenmal wiederholtem Vergehen soll der
Strafbare nicht mehr als Bürger angesehen werden,
weil er es nicht seyn will, und so lange er es nicht seyn
will. Wahrlich zu einem solchen Beschluß kann jeder
gute Bürger unbedenklich stimmen. Fornerod: Die
Cocarde ist gesezlich bestimmt, jeder gute Bürger wird
sie mit Freuden tragen; sie kann im Nothfall das
Vereinigungszeicheu der Patrioten werden Ich hätte
gewünscht, daß wer zum zweitenmal die Cocarde nicht
trägt, nach der Wachstube geführt, und mit einer auf
die Brust gehesteten Inschrift: Dieß ist ein Feind
unsrer Freiheit, neben die Schildwache hinge»
stellt würde. (Man lacht) Für jene ko die Cocarde be«

schimpfen ist die Strafe offenbar zu geliud — Indeß
will er annehmen, in Hoffnung der grosse Rath werde
schon noch auf seine vorgcschlagne Inschrift Ruksicht
nehmen. (Man lacht wiederholt). Berth ollct folgt
der Meinung Murets. Barras klagt, daß von allen
Sprechenden keiner auf den Bericht der Commission
Rüksicht nehme; der Beschluß sey eigentlich darum
tadelhaft, weil er das schon vorhandene allgemeine
Gefez des Coca.dentragcns einschränkt, indem er nur
von den Cocardcn auf den Hüten spricht, wahrend in
vielen Gcg.nden meist nur Mützen und keme Hüte ges

tragen werden; dann bestimmt der gte Artikel nicht,
durch wen die Strafe soll ausgesprochen werden;
wenn der Regierungsstatthalter es thun sollte, so wäre
das ganz inconstitutionell; eben so die Ungleichheit der

14 und 15 Tage; aus dicken Gründen will er verwers
sen. Schär er erklärt, daß er Sammstags ganz ans
derer Meinung wie heute gewesen sey; nach den nun
angehörten wichtigen Gründen will er den Beschluß
annehmen, indem das vorkandenc Gsftz »ruß gehands
habt werden. Kubli erklärt vorzüglich, daß ihm
FornerodS Brustbild gar nicht gefällt; überhaupt stößt
ihn daS schon ep>stlrendc Gei'cz, nach welch.m -"<m
Cocarden tragen foil; er sieht die unumgängliche



Nothwendigkeit ssiebsn nicht ein; wenn er hoffen
könnte, daß die Cocarden cm symparhcllschcs Mittet
wären, und vom Huih auf das Herz wirkten, o dann
Wollte er zu den strengsten Maasrege!» stimmen; aber

-die guten Bürger bleibe» ohne, und die schlechten mit
Cocarden sich stetS gleich. Durch den Weg der Güte
und Liebe werde beim Volk mehr bewirkt werden als
durch alle Strafgesetze; so habe man vor mehreren
Jahren in Glarus eine Uniform für die Musterungen
einführen wollen; sobald es hieß, sie sey gesezlich be-

fohlen, so folgte Niemand; allein so wie man die
Leute bei Ehre und Reputation angriff, da hatten Alle
in kurzer Zeit ihre Uniform; auch im gegenwärtigen
Fall also glaubt er, würde durch eine neue Auffode-
rung der Zwek eher erreicht werden, als durch ein
scharfes Gesez in dem vorliegenden findet er bcson-
ders die zweite Strafe allzustreng, da oft bis zum Re-
gierungsstatthalter ein Weg vom ic> Stunden zurûk
zulegen ist; was dann das Beschimpfen der Cocarde
betrift, so hat es damit freilich eine ganz andere Be-
wandniß, allein dieß wird auch sehr selten seyn; er
verwirft den Beschluß. Müller wünschte auch, daß
keine Strafgesetze nöthig waren, aber der gute
Bürger wird nie nut der Strafe belegt, der

Schlechte kann nicht stark genug bestraft werden;
er nimmt also an. Attenhofer pflichtet zwar den
Grundsätzen des Beschlusses bei, aber so wie derselbe
abgefaßt ist, kann er ihn nicht annehmen- Bauchet
stimmt auch zur Verwerfung; hingegen glaubt er
wäre vergüte Zwek des Beschlusses durch eine Résolu-
tion zu erreichen, die erklären würde, daß alle so die Co-
carde nicht tragen, für Aristocrate» und Oligarchen
sollen augesehen werden; dann würden sie gewiß von
selbst Cocarden tragen. Stapfer dankt dem Dirck-
torium, daß es ein so freundschaftliches Ansuchen an
den grossen Rath gethan hat, und diesem nicht min-
der für seinen Vorschlag. Was der Beschluß enthält,
das kann ja gar nicht als eine Strafe angesehen wer-
den; solche harte Ruhestörer sind nie durch Räsonne-
ments zur Ordnung zu bringen; er nimmt den Beschluß
mit tausend Freuden an, da'er gewiß viel Streit und
Feindschaft verhüten wird. Diethelm: Der Wie-
verstand kommt daher, weil an vielen Orten die Leute
nicht wissen was eigentlich die Nationalcocarde ist;
weil sie dieselbe für unnöthig halten, und die Kosten
scheuen. Wann er nun betrachtet, wie gelind die Fran,
ken mit uns umgiengen, als sie uns die Constitution
gaben; wie sie wieverholte Ermahnungen sandten, ehe

sie Macht und Gewalt brauchten, so glaubt er, sollen
auch wir nun wenigstens noch eine Proclamation aus-
gehen lassen, ehe wir scharfe Mittel anwenden: die,
Verwaltungskammern sollten die Cocarde auch unent-
geltlich austheilen. Genhard billigt Vauchcks Vor-
schlag, besonders müßte derselbe wirksam seyn, wenn
die Leute glauben dadurch zur Contribution angehai-
ten zu werden; — sind es übrigens nur wenige die!
keine Cocarden tragen, so werden sie sich dessen bald

schämen lernen; find es aber viele und ganze Distrikte,
so sieht er nicht ein, wie Strafgesetze vollzogen wer,
den können; also verwirft er de» Beschluß. Boxler
würde die Strafen gegen Beschimpfungen der Cocarde
gerne annehmen, nicht aber den erste» Theil des Be-
fchlusses, den er also verwirft. Schneider eben so.

Hoch will annehmen, weil das Gesez muß geHand-
habt werden. Juler verwirft den Beschluß Die
Discussion wird geschlossen, und mir ab Stimmen der
Beschluß verworfen. (Die Forts, im 97. Stuf.)

Paris, am rz. Messidor, im 6. Jahr der einen uns

untheilbaren französischen Republik.

Der B. Laharpe an dc» V. Präsidenten des Voll-
zichuilgödirektoriums der französischen Republik-

Bärger Präsident!
Diesen Augenblik komme ich von Caen zurük, und

vernehme mit der lebhaftesten Ueberraschung, daß der

gesezgebende Rath Helvetiens mich zum Mitglied sei-

nes Direktoriums ernennt habe, indem er einem Se-

naror aufträgt, mir diese Nachricht zu hinterbringe».
Ehe ich dem Zutrauen der Stellvertreter meines

Volks entspreche, liegt es mir wesentlich ob, mich zu

erkundigen; ob das Vollziehungsdirektorium der stau-

zösischen Nation die Wahl meiner Person genehmige,
und dem neuen Staatsbeamten das Zutrauen, mit

dem es den einfachen Bürger beehrte, erhallen werde.

Die Regierung Heivenens i» schuldiger Ausglei-

chung mit den Agenten der Regierung Frankreichs, soll

aus Ministern bestehen, die Ihnen gefällig, ihre Am

hänglichkeit an die französische Republik, weder als

Wirkung eines bequemen Selbstgebots, noch eines fch

scheu Datums auszuweisen haben.
Abgeschieden und einzig vertheidigte ich sthoi»

lange Ihre Sache gegen den Urheber der Coalition,
und entwand ihm den Entschluß, seine Truppen m

dem Augenblik ihrer ersten Schwäche gegen S^ti
schicken; mein Herz hegt gegenwärtig die gleichen M
sinnungen, die mich vormals belebten.

Die helvetische Republik soll, nach meinen

griffen, Frankreichs ewige Freundin bleiben.
Zu seiner Regierung berufen, werde ich nui t

derselben Energie unsere gemeinschaftlichen iMMn
vertheidigen; aber ich gestehe auch mit eben ^r>c>o

Freimüthigkeit, daß es nicht in meiner Dttstungs
liegt, je die Creatur einer auswärtigen Regierung i

seyn, und herzlich schlecht würde ich ihre Achtung v

dienen, wenn ich das könnte. g.,.
Empfangen Sie B. Präsident, mit H^ger v

nehmigung diese meine Beobachtungen, ubervrin)

Sie sie dem Vollziehungsdirektorinm, mit -u

drucke meiner Erkenntlichkeit für den Zufluchtsort, ^seine Geneigtheit mir verstattete, und thenen -
seine Gesinnungen mit, die übrigens meinen Enriw'
einzig bestimmen werden.
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